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lngenieur und Versicherung 

Von Dr. G. Soutter, Winterthur1) 

l. Vorbemerkungen 

Aufgrund unserer Rechtsordnung sind grosse finanzielle Nach
teile für die an der Erstellung eines Bauwerkes Beteiligten mõg
lich, wenn zufolge eines Schadenereignisses das Bauwerk nicht 
wie bestellt dem Bauherrn übergeben werden kann oder gar 
Dritte geschadigt werden. Die Beteiligten haben nlimlich unter 
Umstlinden nicht nur für ihre eigenen Fehler einzustehen, son
dern moglicherweise auch für das Verschulden ihrer Ange
stellten oder Dritter, wenn sie nicht gar kausal ohne jedes Ver
schulden haften. 
Im folgenden werden die verschiedenen Versicherungsarten, 
mit denen der Ingenieur bei seiner Berufstatigkeit am hliufig
sten in Berührung kommt, skizziert. Es werden der Zweck die
ser Versicherungen, der Deckungsumfang und damit insbeson
dere auch die wesentlichsten Ausschlüsse umschrieben. Durch 
die Erõrterung der Ausschlüsse soll aber nicht der Eindruck 
entstehen, es werde seitens der Versicherer nur sehr beschrlinkt 
Deckung gewlihrt. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Ver
sicherer nur sehr selten gezwungen sind, die Übernahme von 
Schadenflillen gestützt auf Deckungseinreden abzulehnen. Dies 
ist vor Augen zu halten, wenn nun vorwiegend Tatbestlinde 
geschildert werden, in denen keine Versicherungsdeckung be
steht. Die Deckung slimtlicher denkbarer Risiken ist nicht nur 
allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht mõglich, sie 
llige auch gar nicht im Interesse der Gemeinschaft der 
Versicherungsnehmer. Sodann darf nicht vergessen werden, 
dass grundslitzlich a/le Schadenereignisse, welche die Merk
male der Gefahr tragen, gegen deren Folgen der Versicherungs
nehmer sich versichert hat, gedeckt sind, wenn sie nicht un
zweideutig ausgeschlossen werden. Der Umfang des Versiche
rungsschutzes llisst sich deshalb in der Regel leider nur an
hand der Deckungsausschlüsse eindeutig umschreiben. Aus 
diesem Grunde werden da und dort die Grenzlinien zwischen 

1) Vortrag gehalten an der Frühjahrstagung der Schweiz. Gesell
schaft für Bodenrnechanik und Fundationstechnik vorn 17.  Marz 1 972 
in Biel. 

gedecktem und nicht gedecktem Versicherungsbereich aufzu
zeichnen sein, um so ein mõglichst unverfii.lschtes Bild des 
gewãhrten Versicherungsschutzes zu vermitteln. Auch wenn 
hier nicht siimtliche Ausschlussbestimmungen erõrtert werden 
kõnnen, bleibt dieser doch gesamthaft betrachtet recht umfas
send. Die vorliegenden Ausführungen erheben keinerlei An
spruch auf Vollstlindigkeit. Insbesondere ist es nicht mõg!ich, 
auf die glücklicherweise nicht besonders ins Gewicht fallenden 
Unterschiede zwischen den Versicherungsbedingungen der ver
schiedenen schweizerischen Versicherungsgesellschaften einzu
treten. Es werden aber diejenigen Fragen erõrtert, die aufgrund 
der bisherigen in Schadenflillen gesammelten Erfahrungen die 
Ingenieure immer wieder beschãftigen. 

Wesentlich ist, dass vom lngenieur vor Vertragsabschluss im
mer die vorgeschlagenen allgemeinen und gegebenenfalls be
sonderen Versicherungsbedingungen eingehend studiert wer
den. Mit der Entgegennahme der Police genehmigt der Ver
sicherungsnehmer bekanntlich ihren Inhalt. Es ist für alle Be
teiligten von Vorteil, wenn widersprechende Auffassungen 
zum Deckungsumfang vor Vertragsabschluss und nicht erst 

· nach Eintritt eines Schadenereignisses diskutiert werden. Es 
wlire eine Illusion anzunehmen, die Versicherer seien in der 
Lage, das Risiko für alle nur denkbaren Schãden auf der Bau
stelle zu übernehmen. 

11. Allgemeines 

Die Entwicklung der Bautechnik gestattet es, immer grõssere 
un d gewagtere Bauwerke mit einem stlindig steigenden Kosten
aufwand zu erstellen. Wie die Erfahrung zeigt, llisst sich das 
Auftreten entsprechender immer bedeutender werdender Scha
denflille leider nicht verhindern. Diese Erkenntnis erkllirt zur 
Genüge das Sicherungsbedürfnis der Betroffenen. Es kann 
heute von den Versicherern weitgehend befriedigt werden. 

Im Gegensatz zu den mit jeder Bautlitigkeit geschaffenen, 
kaum nliher bestimmbaren Gefahren stellt die Pt:limie des Ver
sicherers eine im voraus bestimmte Grosse dar. Sicherungs-



bedürfnis und im voraus bestimmte Pramie sind wohl die zwei 
wichtigsten Fakten, die für den Abschluss einer Versicherung 
sprechen konnen. 
Es ist nicht Aufgabe des Versicherers, das Schadenereignis zu 
verhindem. Hingegen kann er die Folgen durch Leistung wirt
schaftlichen Schadenersatzes mildem. Immer mehr kommt er, 
gestützt auf die anlasslich der Bearbeitung von Schadenfallen 
gesammelten Erfahrungen, überdies - beispielshalber durch 
Veroffentlichungen - in die Lage, zur Schadenverhütung bei
zutragen. 
Der Ingenieur darf als Vertragspartner und Vertreter des Bau
herm nicht nur sein eigenes Sicherungsbedürfnis berücksichti
gen, indem er als Versicherungsnehmer für sich die ihm not
wendig scheinenden Versicherungsvertrage abschliesst. Er hat 
auch die Interessen seines in Versicherungsfragen oft uner
fahrenen Auftraggebers zu wahren. Dies sollte ihn jedenfalls 
schon vor Baubeginn zu einer umfassenden Prüfung der Ver
sicherungsfragen veranlassen. Es stellt si eh für ihn di e Frage: 
wie sind der Bauherr, die Unternehmer und er selbst im Hin
blick auf die anlãsslich der Ausführung eines bestimmten Bau
vorhabens sich ergebenden Risiken versichert ? Die Prüfung 
dieser Fragen erfordert ein Minimalwissen auf verschiedenen 
recht komplexen Rechtsgebieten. Der Umfang der Zahlungs
pflicht des Versicherers lasst sich namlich meistens nicht allein 
aufgrund des Versicherungsvertrages bestimmen, sondern er
fordert auch noch die Prüfung der zwischen den verschiedenen 
Beteiligten bestehenden rechtlichen Beziehungen. 
Diese Feststellungen müssen wir uns zur Standortbestim
mung vor Augen halten. 

111. Die verschiedenen Versicherungsarten 

Welches sind die verschiedenen Versicherungsarten, mit denen 
der Ingenieur sich am ehesten wird beschaftigen müssen? Hier 
drangt sich sogleich die Differenzierung zwischen den Haft
pflichtversicherungen und den Sachversicherungen auf. 

l. Haftpflichtversicherungen 

Der Haftpflichtversicherer verpflichtet sich, im Rahmen der all
gemeinen und manchmal auch zusatzlichen besonderen Ver
tragsbedingungen des mit seinem Versicherungsnehmer abge
schlossenen Versicherungsvertrages diesem den Schaden zu 
ersetzen, der ihm dadurch entsteht, dass er einem Dritten 
Schadenersatz zahlen muss. Der Versicherer gewãhrt somit 
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seinem Versicherungsnehmer im vertraglich bestimmten Rah
men Deckung für den Fali, dass er sich einem Dritten gegen
über schadenersatzpflichtig gemacht hat. 

Mit welchen Haftpflichtversicherungen wird nun der Ingenieur 
am meisten konfrontiert? In erster Linie ist hier seine eigene 
Berufshaftpflichtversicherung zu erwahnen. Sodann ist aber 
auch kurz auf die Haftpflichtversicherung des Bauherrn und 
diejenige des Unternehmers einzutreten. 

a) Die Berufshaftp.flichtversicherung des lngenieurs 

Die Berufshaftpflichtversicherung deckt den lngenieur allge
mein gegen Schadenersatzsansprüche Dritter für Personen
und Sachschaden. Versichert sind insbesondere auch Schaden 
an Bauten, deren Planung, Berechnung und Bauleitung ihm 
obliegen. Es geht im wesentlichen um die Deckung von Haft
pflichtansprüchen infolge von Schaden, di e der Ingenieur durch 
eine schuldhafte Verletzung allgemein anerkannter Regeln der 
Baukunst verursachte. Der Deckungsumfang der Berufshaft
pflichtversicherung für lngenieure entspricht derjenigen der 
Berufshaftpflichtversicherung der Architekten. 
Unter den Deckungsausschlüssen sind einige ihrer Bedeutung 
wegen besonders hervorzuheben. Allgemein gilt, dass ver
schiedene dieser Deckungsausschlüsse auf dem Wege einer be
sonderen Vereinbarung oder durch den Abschluss eines andern 
Versicherungsvertrages - allenfalls einer Sachversicherung -
wieder beseitigt werden konnen. 
Sachschaden durch Bodenbewegungen an Bauten, deren Pla
nung, Berechnung und Bauleitung dem versicherten Ingenieur 
obliegen, sind nicht gedeckt, wenn sie darauf zurückzuführen 
sin d, dass er e ine sorgfaltige Bodenuntersuchung unterliess o d er 
auf die baulichen Sicherungsmassnahmen verzichtete, die er 
aufgrund einer solchen Untersuchung hatte anordnen müssen. 
Dieser Deckungsausschluss drangte sich den Haftpflichtver
sicherern schon vor langer Zeit auf, weil es immer wieder 
geschah, dass lngenieure mit dem Bauherrn glaubten, zu
lasten des Berufshaftpflichtversicherers des Ingenieurs - und 
damit letzten Endes der Gemeinschaft aller Ingenieure - auf 
die oft kostspieligen Bodenuntersuchungen durch Spezialisten 
verzichten zu konnen. Es liegt hier eine Deckungseinrede vor, 
die von den Haftpflichtversicherern leider hin und wieder gel
tend gemacht werden muss. Zudem bewirken Schadenereig
nisse, die auf Bodenbewegungen zurückzuführen sind, oft sehr 
bedeutende Schaden. 

Diese Bildfolge von Bauschãden lãuft unab
hãngig von den ersten beiden Aufsãtzen über 
die Seiten 2 bis 10 

Bild l. Strasse arn Hang. Fast die Hã!fte 
der Strasse rutscht plotzlich ab. 

Grund: Instabilitãt der talseitigen Boschung 
infolge Hangwasser-Sickerung. 

Gegenmassnahme: Bergseitige Drainage. 



Beispiel: 
Ein Ingenieur war beauftragt, an einem Schweizer See die zur Siche
rung eines abrutschgefãhrdeten Ufergelãndes notwendigen Arbeiten 
zu planen und bauleitend zu überwachen. Angeblich infolge der 
plangemãss durchgeführten Arbeiten rutschte ein grõsserer Teil des 

zu sichernden wertvollen Gelãndes in den See. Insoweit die Behaup
tung des geschãdigten Bauherrn, clie Schadenursache sei in der Tat
sache zu suchen, dass der Ingenieur die Bodenverhãltnisse schuld
haft zu wenig gründlich untersuchte, richtig ist, hat dieser für den 
entstandenen Schaden aufzukommen, ohne von seinem Haftpflicht
versicherer Versicherungsschutz beanspruchen zu kõnnen. 

Nicht selten wird auch übersehen, dass die Haftpflicht des 
Ingenieurs als Besteller eines Bauwerkes, die sogenannte Bau
herrenhaftp.flicht, in der Berufshaftpflichtversicherung des Inge
nieurs nicht versichert ist. Der lngenieur, der für sich selbst 
baut, wird sich somit um einen zusãtzlichen Versicherungs
schutz bemühen müssen . Ausgeschlossen ist die Deckung auch, 
wenn der Ingenieur den Ba u, dessen Planung, Berechnung oder 
Bauleitung ihm obliegen, selbst ausführt - zum Beispiel als 
Generalunternehmer - oder durch ein von ihm massgebend 
beeinflusstes Bauunternehmen (zum Beispiel Tochtergesell
schaft oder Muttergesellschaft) ausführen lãsst. In diesen Fãl
len handelt der Ingenieur nicht mehr ausschliesslich als Berufs
mann. Er ist als Unternehmer an einer mõglichst wirtschaft
lichen Bauweise interessiert. Dieses Interesse führt, wie die 
Erfahrung zeigt, zu einem erhõhten Risiko. Wie noch zu zei
gen sein wird, ist überdies auch in der Haftpflichtversicherung 
des Bauunternehmers der werkvertragliche Erfüllungsanspruch 
des Bauherrn nicht versichert. 
Nicht gedeckt ist sodann auch die Haftpflicht aus der Beteili
gung an Arbeitsgemeinschaften. Beteiligt sich der Ingenieur an 
einer Arbeitsgemeinsch<-.ft (Konsortium), haftet er unter Um
stãnden dem Geschãdigten mit den andern Konsortialen soli
darisch für den zugefügten Schaden, auch ohne dass ihm selbst 
ein Verschulden zur Last fallen würde. Diese Gefahr stellt für 
den betreffenden Haftpflichtversicherer gleichfalls ein erhõhtes 
Risiko dar, das durch einen besonderen Versicherungsvertrag 
gedeckt werden kann. 

b) Die Haftp.flichtversicherung des Bauherrn 

Der Bauherr haftet dem Nachbarn kausal, das heisst auch 
ohne Verschulden, wenn dieser bei der Erstellung des Bau
werkes infolge der Bauarbeiten geschãdigt wird. Da der Bau
herr auch ohne Verschulden haftet, wird der geschãdigte Nach-

Bild 2. Ferienhaus arn Hang unrnittelbar 
nach Fertigstellung. Irn Erdgeschoss klafft 
ein durchgehendcr Riss von rnehr als l em 
Breite, der sich noch erweitert. Der Wind 
blãst in die Küche! 

Grund: Das Haus steht in einern Hang, des
sen oberste Schicht stetig kriecht. Der hin
tere Teil (links) ist in die tieferliegende feste 
Schicht fundiert, der vordere (rechts) in die 
kriechende Schicht. Das Haus wird so ent
zweigerissen. 

Gegenmassnahmen: Unterfangung des vor
deren Hausteils bis auf die feste Schicht. Zu
sarnrnenbinden der Fundation mit Beton
riegeln. 

bar in der Regel seine Schadenersatzansprüche einfachheits
halber an ihn richten. Es bleibt dann jenem überlassen, wo
mõglich auf einen für den Schadenfall aus Verschulden Haf
tenden Rückgriff zu nehmen. 

Beispiel: 
In einer grossen Schweizer Stadt durchgeführte Bauarbeiten beding
ten Grundwasserabsenkungen. Dies führte im Torfboden zu be
deutenden Setzungserscheinungen. Der Bauherr haftete für die zur 
Wiederherstellung verschiedener teilweise schwer beschãdigter Ge
bãude notwendigen Aufwendungen, ohne Rückgriff nehmen zu 
kõnnen, weil die Schadenursache nicht in einer scbuldhaften Vcr
letzung allgemein anerkannter Regeln der Baukunst durch einen 
der Beteiligten zu sehen war. 

Der Umfang der dem Bauherrn gewãhrten Versicherungs
deckung wird von den verschiedenen schweizerischen Haft
pflichtversicherungen nicht einheitlich umschrieben. Im Vor
dergrund steht selbstverstãndlich die Deckung für die aus Ab
bruch-, Grab- und Bauarbeiten an fremden Gebãuden und 
Grundstücken entstandenen Schãden. Ausgeschlossen sin d hin
gegen regelmãssig Ansprüche für Schãden, deren Eintritt durch 
die Wahl einer bestimmten Arbeitsweise zum Zwecke der 
Kostensenkung oder Beschleunigung der Arbeit in Kauf ge
nommen wurden. Dieser Ausschluss bedarf gewiss keiner be
sonderen Begründung. 

e) Die Haftp.flichtversicherung des Bauunternehmers 

Der Bauunternehmer ist dem Bauherrn gegenüber gewãhr
Jeistungspflichtig. Er ist deshalb, will er nicht schadenersatz
pflichtig werden, verpflichtet, das Werk vertragsgemãss abzu
liefern, ohne dass seine Behauptung, er sei unverschuldeter
weise daran gehindert, gehõrt würde. Im übrigen haftet er 
seinen Vertragspartnern und Dritten für Schãden, die auf eine 
schuldhafte Verletzung allgemein anerkannter Regeln der Bau
kunst zurückzuführen sind. Welches sind, aufgrund der bis
herigen Erfahrungen beurteilt, die wichtigsten Tatbestãnde, 
für welche der Haftpflichtversicherer dem Unternehmer keinen 
Versicherungsschutz gewãhren kann? 
Im Vordergrund dürfte wohl der Ausschluss des Unternelzmer
risikos sein. Es liegt auf der Hand, dass der Haftpflichtver
sicherer des Bauunternehmers nicht dafür einstehen kann, 
dass sich sein Versicherungsnehmer als unfãhig erweist, das be
stellte Bauwerk seinerGewãhrleistungspflicht entsprechend dem 
Besteller vertragsgemãss abzuliefern. Die Erfüllung der Pflicht 
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den vertragsgemassen Zustand des Bauwerkes herbeizuführen, 
bleibt somit ausschliesslich dem Bauunternehmer überlassen. 

Beispiel: 
Eine Brücke stürzt wegen eines mangelhaft erstellten Hilfspfeilers 
kurz vor der Übergabe zusammen. Der Unternehmer hat auf seine 
Kosten die Brücke wieder herzustellen. Z u Lasten des Haftpflichtver
sicherers gehen dagegen die anlasslich des Schadenereignisses ent
standenen weiteren Personen- und Sachschãden. 

Nicht gedeckt sind auch Schaden an Sachen, die entstehen 
infolge der Ausführung einer Tiitigkeit an oder mit ihnen. 

Beispiel: 
Ein Gebaude, das umgebaut wird, stürzt ein. Die Wiederherstellungs
kosten gehen gleichfalls ausschliesslich z u Lasten des Bauunterneh
mers. 

Auch der Unternehmer- wie der Ingenieur oder Architekt
hat die Haftpfiicht aus der Ausführung von Arbeiten im Rah
men von Konsortien mittels eines besonderen Vertrages zu 
versichern. 
Bereits diese sehr summarische Untersuchung der von den 
Haftpfiichtversicherern den an der Erstellung eines Bauwerkes 
Beteiligten gewahrten Versicherungsschutzes zeigt, dass wesent
liche Deckungslücken verbleiben. Das Sicherungsbedürfnis ist 
deshalb insbesondere bei grossen Bauvorhaben allein durch 
den Abschluss von Haftpfiichtversicherungen noch keineswegs 
gestillt. Es stellt sich deshalb die Frage nach Moglichkeiten 
der Behebung dieses unbefriedigenden Zustandes. 
Das Problem kann glücklicherweise weitgebend zufriedenstel
lend gelõst werden durch den Beizug des Sachversicherers. 

2. Sachversicherungen 

Mit einer Sachversicherung werden bestimmte Sachen ver
sichert. Wird eine versicherte Sache beschii.digt oder gar zer
stort, ersetzt der Sachversicherer dem Anspruchberechtigten 
den derart entstandenen unmittelbaren Schaden. 
Im Vordergrund stehen für den Ingenieur die Bauwesenver
sicherung und die Montageversicherung. Beide Versicherungs
arten sind im Ausland, namentlich in Deutschland, seit Jahr
zehnten gebrauchlich. In der Schweiz haben sie erst vor weni
gen Jahren richtig Fuss gefasst, sich hierauf aber rasch ent
wickelt. Angesichts der standig zunehmenden Bedeutung der 
Baurisiken ist dies nicht überraschend. 
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Da namentlich die Bauwesenversicherung heute unter den 
Ingenieuren noch etwas weniger bekannt ist, rechtfertigt es 
sich, naher auf sie einzutreten. 

a) Die Bauwesenversicherung 

Als Versicherungsnehmer treten in der Bauwesenversicherung 
in der Regel der Bauunternehmer oder der Bauherr auf. Neben 
dem Unternehmer und dem Bauherrn konnen auch der Inge
nieur und der Architekt mitversichert werden, in der Regel 
aber nur in ihrer Funktion als Bauleiter. Nicht versichert ist 
der Ingenieur in der Bauwesenversicherung somit in seiner 
Eigenschaft als Planer und Statiker. Insoweit der versicherte 
Ingenieur als Bauleiter in schuldhafter Verletzung allgemein 
anerkannter Regeln der Baukunst für den derart verursachten 
Schaden ersatzpflichtig ist, verzichtet der Bauwesenversicherer, 
au f ihn Regress zu nehmen. 
Mit der Bauwesenversicherung konnen folgende Sachen und 
Kosten versichert werden: 

- Die in Entstehung befindlichen Bauwerke 
- Die zur Erstellung des Bauwerkes notwendigen Baustellen-

einrichtungen 
- Baugerate und Baumaschinen 
- Sowie für den Fall, dass das Bauwerk einstürzen sollte, die 

Aufraumungskosten. 

Zusammen mit dem zu erstellenden Bauwerk kõnnen auch 
gefahrdete bestehende Bauten in der Umgebung gegen Ganz
oder Teileinsturz versichert werden. 
Versichert sind mit der Bauwesenversicherung Schaden, die 
verursacht werden durch unvorhergesehene Bauunfalle, inso
weit diese aufgrund der massgebenden SIA-Normen zu Lasten 
eines Versicherten gehen. 

Was bietet im wesentlichen der Bauwesenversicherer? 

Di e Berufshaftpflichtversicherungen d er Ingenieure sehen nicht 
immer Garantiesummen vor, die den grõsseren Bauvorhaben 
innewohnenden Risiken entsprechen. Da in der Bauwesenver
sicherung die Versicherungssumme der vorgesehenen Bau
summe entspricht und derart dem konkreten Risiko gemãss 
festgesetzt wird, erhãlt der Ingenieur für die Zeit der Erstellung 
des Bauwerkes den notwendigen Versicherungsschutz insoweit 
seine Haftpfiicht als Bauleiter zur Diskussion steht. 

Der Bauwesenversicherer wird im Gegensatz zum Haftpflicht
versicherer immer dann, wenn der Schadenfall eindeutig zu 

Bild 3. Einschnittsboschung, Abrutsch und 
Ausschwemmung. 

Grund: Wasseraustritt im oberen Drittel der 
Boschung. 

Gegenmassnahme: Tiefe Lãngsdrainage ober
halb der Boschungskante. Ersatz des abge
rutschten Materials durch Kiessand. 



Lasten eines der verschiedenen Versicherten geht, grundsatzlich 
auf eine eingehende Prüfung der Haftpflichtfrage verzichten 
und ohne Verzug die geschuldete Entschãdigung auszahlen 
kõnnen. Dies ist für den Ingenieur in seiner Eigenschaft als 
Vertreter des Bauherrn von erheblichem Vorteil, da die Bear
beitung von strittigen Schadenfãllen der Baubranche erfah
rungsgemass viel Zeit und damit auch Geld kostet. 

Dem Bauunternehmer gestattet die Bauwesenversicherung, 
einen bedeutenden Teil des in seiner Haftpflichtversicherung 
nicht gedeckten Unternehmerrisikos zu versichern. 

Der Bauherr lauft seinerseits nicht Gefahr, im Schadenfall 
einem zahlungsunfahigen Bauunternehmer gegenüberzustehen, 
der gar nicht mehr in der Lage ist, seinen vertraglichen 
Verpflichtungen nachzukommen. Ist er selbst Versicherungs
nehmer oder Versicherter, sind auch seine eigenen Risiken 
selbstverstandlich gedeckt. Es sei daran erinnert, dass der Bau
herr unter anderem gemãss Art. 376, Abs. 3 OR mõglicher
weise dafür einstehen muss, dass das Bauwerk wegen des von 
ihm angewiesenen schlechten Baugrundes zugrunde geht. 

Auch der Bauwesenversicherer ist nicht in der Lage, unbe
schrankten Versicherungsschutz zu gewahren. Es sei deshalb 
auch in diesem Zusammenhang kurz auf diejenigen Probleme 
eingetreten, die erfahrungsgemass zu Diskussionen Anlass 
geben kõnnen. Ebenso ist deshalb auch auf die wichtigsten 
Deckungsausschlüsse einzugehen. Es ist aber nochmals her
vorzuheben, dass der vom Bauwesenversicherer gewahrte 
Versicherungsschutz trotz dieser Hinweise als recht umfassend 
bezeichnet werden darf. 

Der Schaden muss durch einen unvorhergesehenen Bauunfall 
verursacht worden sein. Ein Bauunfall liegt nur dann vor, 
wenn eine mãngelfreie Bauleistung durch ein Schadenereignis 
nachtraglich beschãdigt oder zerstõrt wird. Die Tatsache, dass 
eine Bauleistung in einem bestimmten Zeitpunkt als mangel
haft erkannt wird, stellt noch keinen Bauunfall dar. 

Beispiel: 

In der Westschweiz wurde ein Wohlfahrtshaus erstellt. Wegen eines 
Mangels der dabei verwendeten Betonmischwaage wiesen die Trag
wãnde und -decken eine ungenügende Festigkeit auf. Sie mussten 
verstãrkt werden. Ein gedeckter Bauunfallliegt aber nicht vor. 

Nicht versichert sind sodann Schiiden, verursacht durch nor
mate Witterungseinfiiisse. 

Bild 4. Gleiche Einschnittsboschung wie 
Bild 3 

Dieser Ausschluss steht im Zusammenhang mit der früheren 
Feststellung, dass nur unvorhergesehene Bauunfãlle gedeckt 
sind. Es ist Aufgabe des Bauunternehmers, dafür zu sorgen, 
dass das von ihm zu erstellende Bauwerk nicht durch Witte
rungseinflüsse beschãdigt wird, mit denen er aufgrund der Er
fahrungen der letzten Jahre rechnen musste. Die Folgen der 
Missachtung dieser Pflicht sind nicht versicherungswürdig und 
daher nicht versicherbar. Anhand von Berichten beispielshal
ber der Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich oder des 
Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft in Bern über die Verhãlt
nisse der vergangenen Jahre lãsst sich feststellen, welche Was
serstãnde an Ort und Stelle des Unfalles noch als norma! be
trachtet werden dürfen. Die hãufigsten Witterungseinflüsse, 
die zu Schadenfallen führen, sind Wind und Regen sowie mit 
Jetzterem verbunden das Ansteigen des Wasserstandes bei 
Wasserbaustellen. 

Beispiel: 
An einem Schweizer See wurden Ufersicherungsarbeiten ausgeführt. 
Diese wurden durch starken Wellenschlag, verursacht durch Sturm
wind, beschãdigt. Die Überprüfung zeigte, dass dieser Sturmwind, 
obgleich seine Intensitãt erheblich war, nicht von dem abwich, was 
an Ort und Stelle üblicherweise in der zur Diskussion stehenden 
Jahreszeit gemessen werden kann. 

Der selbstãndige Einwand, es handle sich nicht um einen un
vorhergesehenen Bauunfall, wird nur sehr selten zur Diskussion 
stehen. Er weist nãmlich regelmãssig auf ein schweres Ver
schulden des für den Bauunfall verantwortlichen leitenden 
Personals des Versicherten hin. 

Nicht gedeckt sind ferner die sogenannten Fehlerbeseitigungs
kosten. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die -
hypothetischen - Kosten, die dem Unternehmer entstünden, 
wenn ihm die Gelegenheit geboten würde, vor dem Schaden
fall den zum Schadenereignis führenden Mangel zu beseitigen. 
Zur Begründung dieses Ausschlusses ist darauf hinzuweisen, 
dass der Unternehmer vom Bauwesenversicherer den Ersatz 
dieser Kosten mangels unvorhergesehenen Bauunfalles auch 
nicht verlangen kõnnte, wenn er den Mangel rechtzeitig ent
deckt und behoben hãtte. 

Beispiel: 
Stürzt eine Brücke wegen eines mangelhaft erstellten Hilfspfeilers 
ein, sind vom Bauwesenversicherer gedeckt die gesamten Wieder-
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instandstellungskosten, abzüglich den Aufwand, den die Verstãr

kung oder, wenn dies nicht mõglich gewesen wãre, der Ersatz des 

mangelhaften Hilfspfeilers bedingt hãtte. 

Nicht vergütet werden sodann die Mehrkosten, die durch 
Ãnderung der Bauweise oder dadurch entstehen, dass gegen
über dem Zustand unmittelbar vor dem Schadenereignis Ver
besserungen vorgenommen werden. 
Gerade das Schadenereignis mag die Beteiligten oft zwingen, 
bei der Wiederherstellung des beschãdigten Bauwerkes andere 
Wege zu beschreiten. Diese nie im voraus schãtzbaren Mehr
kosten konnen vom Bauwesenversicherer, der seiner Prãmien
berechnung die im ursprünglich massgebenden Werkvertrage 
vorgesehenen Arbeiten zugrunde legt, nicht übernommen wer
den. Geschuldet sind einerseits grundsãtzlich immer nur die 
Kosten, welche die Wiederinstandstellung in den Zustand un
mittelbar vor dem Schadenfall bedingen würde. Als versichert 
erweisen sich mit andern Worten lediglich die Kosten des 
Wiedererbringens der wegen des Schadenereignisses nutzlos 
erbrachten Bauleistung. Wãren diese nicht versicherten Mehr
aufwendungen bei richtigem Vorgehen ohnehin entstanden, 
lãsst sich der Standpunkt vertreten, dass sie wie Baukosten 
vom Bauherrn zu übernehmen sind, es sei denn, dieser hãtte auf 
das Bauvorhaben in Kenntnis der effektiven Kosten verzichtet. 

Beispiele: 

Anlasslich der Erstellung einer Klãranlage brach wegen des Nach

gebens einer sich unter dem Bauwerk befindenden Lehmschicht das 

Wasser aus dem sich unter dieser Lehmschicht befindenden ge

spannten Grundwasserspiegel ein und beschãdigte das Bauwerk. 

Gedeckt sind die Kosten der Wiederinstandstellung der beschãdig

ten Bauwerkteile. Nicht versichert sind hingegen die Kosten der 

Betoninjektionen, die nunmehr zusãtzlich notwendig wurden, weil 

die das Wasser abhaltende Lehmschicht nicht mehr intakt war. 

Eine fãlschlicherweise ohne besondere technische Massnahmen, wie 

Rühlwãnde und Spundwãnde geplante Baugrube stürzte infolge 

eines Grundbruches ein. Die Wiederinstandstellung der Baugrube 

und die Erstellung des Bauwerkes zwangen nachtrãglich diese 

Massnahmen auf. Zusãtzlich musste der Grundwasserspiegel mittels 

einer Wellpoint-Anlage abgesenkt werden. 

Gedeckt sind unter dem Titel Aufrãumungskosten einerseits die 

Aufwendungen zur Entfernung des in die Baugrube eingedrun

genen Erdreiches sowie unter dem Titel Wiederherstellungskosten 

anderseits die Aufwendungen, die notwendig wãren, um die Bau-
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grube in den Zustand zu bringen, wie sie sich unmittelbar vor dem 

Schadenereignis prãsentierte. Nicht versichert sind aber die durch 

die weiteren Massnahmen bedingten Mehrkosten, da sie eine Ãnde

rung der Bauweise darstellen. 

b) Die Montageversicherung 

Mit der Montageversicherung wird der Bauingenieur woh
weniger in Kontakt kommen. Immerhin ist darauf hinzuweil 
sen, dass die Erstellung von Stahlkonstruktionen und Kon
struktionen aus vorfabrizierten Elementen nicht Gegenstand 
der Bauwesenversicherung, sondern der Montageversicherung 
ist. Obgleich Bauwesenversicherung und Montageversicherung 
sachlich verwandt sind, sind sie - zurzeit jedenfalls noch -
hinsichtlich der Deckung verschieden konzipiert. Angesichts 
der für den Bauingenieur weniger grossen Bedeutung der 
Montageversicherung darf eine nãhere Betrachtung hier unter
bleiben. 

3. Die Baugarantieversicherung 

Dasselbe gilt für die Baugarantieversicherung, mit der sich der 
Versicherer verpflichtet, im Rahmen der vereinbarten Garan
tiesumme und der vereinbarten Garantiezeit als Solidarbürge 
des Versicherungsnehmers für die von diesem gemãss dem 
Bau- oder Lieferungsvertrag gewãhrten Garantien aufzukom
men. Darüber hinaus gewãhrt er ihm Rechtsschutz. 

IV. Schlussfolgerung 

Trotz dieser mannigfachen Hinweise auf Deckungsausschlüsse 
darf festgestellt werden, dass die schweizerischen Versiche
rungsgesellschaften heute weitgehend in der Lage sind, die an 
der Erstellung eines Bauwerkes Beteiligten vor den finanziellen 
Folgen von Schadenfãllen zu bewahren, indem sie zur Ab
deckung der auftretenden Risiken verschiedene Versicherungs
arten zur Verfügung stellen. Es ist wohl nicht zuletzt auch eine 
Aufgabe des den Bauherrn vertretenden Ingenieurs, durch 
sorgfãltige und umfassende Prüfung der sich bei der Erstellung 
des Bauwerkes stellenden versicherungsrechtlichen Probleme 
einen weiteren Beitrag zum Gelingen des in Auftrag gegebenen 
Bauvorhabens zu leisten. 

Adresse des Verfassers: Dr. iur. G. Soutter in Firma Unfall Win
Lcrthur, 8400 Winterthur. 

Bild 5. Hauplsamme!kanal im Pressvortrieb 

(im Bau). Plotzlich offnel sich über der Vor

triebsbrust (überdeckung rund 10 m) ein 

Trichter von mnd 5 m Durchmesser und 4 m 
Tiefe. Das Pressrohr fiillt sich auf etwa 50 m 
Uioge mit zahfliissigcm, siltigcm Boden

material. 

Grund: Anfahren einer Tasche im Morünen

material, welche mit Wasser und feinkürni

gem Material gefüllt war. 

Gegemnassnahmen: Entwasserung mit Well
points. 



Responsabilité contractuelle de l'ingénieur 
Dommages et responsabilité en rapport avec des travaux de fondations 

Par M. Beaud, Zurich1) 

l. Les conditions du contrat de l'ingénieur civil 

1.1 Généralités 

La responsabilité contractuelle en tant que telle est 
définie par les articles l ,  97, 99, 100 et 101 du code des 
obligations (CO). 

Art. l: Le contrat est réputé conclu par l'échange des 
volontés. 

Art. 97: Le débiteur s'interdit de causer par sa faute 
un préjudice à son partenaire, le créancier. 

Art. 99: La responsabilité est plus ou moins étendue 
selon la nature particuliere de l'affaire - c'est-à-dire suivant 
la qualification du contrat comme vente, mandat, contrat 
d'entreprise ou contrat de travail, par exemple. 

Art. l 00: U ne limite contractuelle de responsabilité est 
en principe admissible, mais elle ne vaut pas en cas de dol 
ou de faute grave. 

Art. 101: Une telle limite peut s'étendre à la responsabi
lité de l'employé, car bien sür l'employeur répond de la faute 
de son employé. 

1.2 Le manda! 

Au sens de l'art. 99 CO donc, la nature de l'affaire, ou 
si l'on veut la qualification du contrat, est déterminante 
pour l'étendue de la responsabilité contractuelle; il est donc 
important de savoir comment qualifier le contrat de l'ingé
nieur. La doctrine juridique presqu'unanime se prononce 
pour le mandat, tandis que le Tribunal fédéral dans sa juris
prudence va plus loin quand il déclare qu'il s'agit bien d'un 
mandat mais qu'il peut être fait appel à des dispositions du 
contrat d'entreprise et qu'en cas de simple livraison de plans, 
íl y a contrat d'entreprise (ATF 63 n 176, 64 n lO). 

En tant que mandat, le contrat de l'ingénieur est con
ditionné par les regles du code des obligations relatives à 

1) Conférence lors de la réunion de la Société suisse de Mécanique 
des Sols et de Travaux de Fondations du 17 mars 1 972 à Biennc. 

Bild 6. Gartenschwimmbecken oberhalb eincr 
Steilboschung. Plotzlich bricht ein Teil des 
Hanges aus und rutscht als ziihflüssige 
Masse ab. 

Grund: Durch1üissung des Hanges infolge 
von undichten Leitungen uud mangelhafter 
Drainage. 

Gegenmassnahme: Tiefliegende Drainage
leitung oberhalb der Boschungskante. 

cette forme de contrat, c'est-à-dire les articles 394 à 406 du 
titre treizieme. En acceptant une mission, soit comme auteur 
de projet, comme conseiller ou spécialiste, l'ingénieur civil 
s'engage à remplir sa tâche non seulement en respectant les 
clauses du contrat, art. 397 CO, mais encore en prenant 
toutes les mesures exigées pour l'obtention du résultat 
escompté, ce qui implique une <<bonne et fidele exécutiom> 
Art. 398 CO et aussi un devoir d'information Art. 400 CO. 

Du point de vue responsabilité, les dispositions essen
tielles sont consignées dans l'arti cle 398 CO, dont il convient 
de relever en particulier l'expression <<responsable de la bonne 
et fidele exécution du mandat>>. Ainsi le mandataire peut être 
amené à réparer le préjudice qu'il pourrait causer au 
mandant s'il manque à son devoir de fidélité et de diligence. 
Le devoir de fidélité exige le respect de la déontologie pro
fessionnelle, la prise en charge des intérêts du mandant. Le 
devoir de diligence réclame l'application des regles de l'art, 
c'est-à-dire de la législation en vigueur, des reglementations 
officielles, des normes techniques et scientifiques. Cette res
ponsabilité se fonde sur la faute, c'est-à-dire la violation 
d'un devoir ou une omission; elle n'est donc pas causale. 

Tout cela revient à constater que l'ingénieur promet des 
services tout comme l'avocat et le médecin, c'est-à-dire qu'il 
s'engage à prendre les mesures nécessaires, à employer les 
moyens qui sont susceptibles de conduire au résultat 
escompté par le client, soit la réalisation d'un ouvrage ou 
l'issue favorable d'un proces ou la guérison du malade. 

Cependant, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral 
la responsabilité de l'ingénieur peut aller plus !oin, elle pour
rait inclure une certaine garantie de résultat, la garantie des 
défauts du contrat d'entreprise au sens des articles 367 et 
368 du CO . Il est tres regrettable que le Tribunal fédéral 
n'ait pas précisé sa pensée et ne se soit prononcé clairement 
qu'au sujet de la livraison de plans. Si vous vous plaignez 
aupres des juristes, des avocats de ces imprécisions du Droit 
et aussi de l'inégalité de traitement sur le plan de la respon· 
sabilité contractuelle qui frappe l'ingénieur par rapport à ses 
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collegues des autres professions libérales, ils sauront ré
pondre, soyez sans crainte. Ils vous feront comprendre par 
une subtile argumentation que l'activité de l'ingénieur a un 
caractere propre puisqu'elle se fonde sur des sciences exactes 
et qu'ainsi, en fait, le service, le moyen qui conduit au ré
sultat, se confond avec celui-ci, si bien qu'il suffit que le 
résultat ne soit pas atteint pour qu'il y ait faute du spécialiste 
et en conséquence droit du mandant à des dommages et 
intérêts. En ce qui concerne l'activité de l'ingénieur, il y a 
des cas ou la responsabilité basée sur la faute peut en quel
que sorte se confondre avec une certaine responsabilité 
causale, si bien que le Tribunal fédéral pourrait tres avan
tageusement renoncer à sa conception et suivre en tout 
point la doctrine qui considere le contrat de l'ingénieur 
comme étant un mandat simple. 

1.3 Le reglement no 103 de la SIA 

La SIA qui, depuis des décennies, publie des reglements 
concernant les travaux et les honoraires des ingénieurs, a 
mis au point des conditions générales du contrat de l'ingé
nieur qui ne visent au fond qu'à faire admettre en toute 
équité la notion du mandat dans le sens de l'exercice des 
professions libérales. Les dispositions essentielles à ce sujet 
sont contenues dans les articles 2 <<devoirs généraux de 
l'ingénieun) et 6 <<responsabilité de l'ingénieun) du reglement 
no l 03 de la SIA concernant les travaux et les honoraires 
des ingénieurs civils. Ces articles étant tres connus, il est 
inutile d'entrer dans le détail; cependent il faut bien prêter 
attention à l'alinéa 7 de l'article 6 qui précise que «la res
ponsabilité de l'ingénieur pour un dommage survenu doit 
toujour rester dans un rapport équitable avec le montant 
des honoraires perçus>). Cette clause qui était plus stricte 
dans le passé a été introduite sur la proposition de conseillers 
éminents pour réagir contre la tendance des juristes et juges 
d'envisager la responsabilité contractuelle de l'ingénieur d'un 
point de vue directement causal. Les milieux professionnels 
ont ressenti et ressentent encore comme arbitraire cette con
ception de considérer le domaine technique comme ne dé
pendant que des sciences exactes, ce qui reviendrait à dire 
que dans le secteur de la construction par exemple, tout le 

risque de l'entreprise de réalisation de l'ouvrage est supporté 
par les gens de métier. li faut d'ailleurs bien reconna!tre 
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que la loi, c'est-à-dire le code des obligations art. 376 en 
particulier abonde dans ce sens: <<Si , avant la livraison, 
l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut récla
mer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses 
dépenses.>> 

En théorie et froidement exposée, telle est aujourd'hui 
la responsabilité de l'ingénieur. 

2. Les travaux de fondations 

Voyons maintenant dans le concret des travaux de 
fondations quel effet peuvent avoir les principes juridiques 
énoncés. 

2.1 Les services promis 

Concevoir et proposer les assises d'un ouvrage, en cal
culer la résistance afin d'assurer la stabilité des structures 
qui supportent le poids de la construction projetée, c'est bien, 
sans aucun doute, une des missions principales de l'ingénieur 
civil. Les fondations doivent supporter l'ouvrage et en assu
rer l'équilibre quelle que soit la nature du soi. 

Si le texte du contrat ne définit généralement la mission 
de l'ingénieur que de maniere succincte, les plans et les 
documents annexés précisent la nature et l'étendue des ser
vices promis. D 'autre part le reglement no 103 de la SIA 
qui, le plus souvent, fait partie intégrante des contrats, fixe 
les conditions de la responsabilité assumée. En effet, si l'art. 
6 du reglement en fixe les regles juridiques, l'art. 18 permet 
de déterminer le degré de difficulté pour l'ensemble des 
travaux du génie civil. 

So us chiffre 18 .l, le degré de difficulté est compris 
comme suit: 

<<Le degré de difficulté est en rapport avec la nature et 
l'étendue des exigences auxquelles l'ingénieur doit faire face 
et avec les connaissances professionnelles nécessaires pour 
l'exécution du mandat. Dans l'évaluation du degré de diffi
culté, il faut tenir compte des facteurs suivants: 

a) étendue de la responsabilité que doit assumer l'ingénieur 

b) difficulté des calculs et de la construction 

e) somme de travail nécessaire 

d) expérience nécessaire 

Bild 7. Stadtstrasse, Rillenbildung und Be
lagszerstorung. 

Grund: Frostgefahrdete Malerialien im Un
terbau oder auch im Oberbau. 

Gegenmassnahmen: Ersatz des froslgefahr
deten Materials durch frostsicheres. Genü
gende Bemessung des Oberbaues, allenfalls 
bessere Drainage. 



e) conditions topographiques, géotechniques et hydrologiques 

f) situation du chantier et conditions d'acd�s>> 

Sous chiffre 18.3, les valeurs du degré de difficulté sont 
données pour l'ensemble des travaux du génie civil et en 
particulier pour les fondations: 

18.31.7 Fondations et ouvrages dans le sol 

a) dans des conditions normales 

Coefficient 

0,4 

b) Fondations normales sur pieux
colonnes, rideaux normaux de palplanches 
et étayages dans sol de bonne qualité, 

0,6 

forages 0,6 0,8 

e) Fondations sur pieux, rideaux de 
palplanches, étayages dans sol mauvais, 
écrans coulés en tranchée (bentonite) 0,8 1 ,O 

d) Protections contre les nappes 
d'eaux souterraines 0,8 l ,O 

e) Fondations spéciales, reprises en 
sous-reuvre l ,O l ,2 

f) Fondations par havage, cloches à 
plongeur, fondations pneumatiques l ,2 l ,4 

18.37.1 Fondations (structures) Coefficient 

a) Fondations non armées sur so! de 
qualité bonne et uniforme 

b) Fondations armées sur sol de 
qualité bonne et uniforme 

e) Fondations sur soi de qualité mauvaise, 
mais uniforme, avec prise en considération 

0,6 

0,8 

de la déformation possible du sol d'appui l ,O 

d) Fondations sur soi de 
qualité mauvaise et irréguliere l ,2 

e) Fondations exigeant une étude 
des effets de vibrations l ,4 

2.2 Accidents possibles 

Mais, il est temps de se poser la question de savoir si 
les accidents de fondations sont nombreux et si l'ingénieur 
est souvent appelé à répondre du dommage qui en résulte? 

La réponse peut être tirée de l'étude consacrée à ce sujet 

Bild 8. Einsturz einer Hausecke. 

Grund: Unterspü[ung nach dem Ausheben 
einer Grube. 

Gegenmassnahmen: zu spat. 

par le professeur C. Szechy, titulaire de la chaire de méca
nique des sols à l'Université de Budapest, étude parue en 
1966 chez Dunod à París. Les premiers mots de l'reuvre en 
condensent toute la substance, et par le fait apportent la 
réponse que nous attendons: 

«ll est probable que la plupart des accidents de cons
truction sont causés par l'avarie des fondations. Bien que 
leur nombre ait été considérablement réduit à cause du 
rapide développement de la mécanique des sols ces dernieres 
années, ils sont encore fréquents>> (Accidents de fondations 
p. 1). 

Ça vaut la peine de lire ce livre qui en 163 pages ap
porte des renseignements précieux sur les accidents de fon
dations possibles. Bien que les accidents de fondations 
soient toujours le résultat d'un concours de circonstances, il 
a été possible à l'auteur de les classer en quatre groupes par 
rapport à une cause majeure: 

l .  l'absence d'une enquête sur le site ou une mauvaise inter
prétation de ses résultats; 

2. un défaut dans le projet de fondation; 

3. un e mauvaise mise en reuvre dans la construction d'une 
fondation; 

4. des marges de sécurité insuffisantes contre des phéno
menes naturels exceptionnels tels que conditions ther
miques et biologiques, pluies et inondations supérieures 
à celles enregistrées j usqu'alors dans le lieu considéré 
(Accidents de fondations p. 2). 

n est impossible d'entrer dans le détail de chaque cas 
examiné dans ce livre, bien qu'une telle analyse pourrait 
être des plus utiles, mais comme la table des matieres dresse 
un tableau saisissant de la réalité que nous observons, je me 
contenterai de vous en rapporter l'essentiel: 

l. Examen des lieux 
11. Absence d'enquête préliminaire 
12. Enquête préliminaire insuffisante 
13. Coordination insuffisante 

14. Négligence de la possibilité d'un glissement du soi 

2. Erreurs dans la conception des superstructures et des 
fondations 
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2 1 .  Superstructures inappropriées 
2 1 . 1  Contrainte excessive du soi 
2 1 . 2  Forces horizontales s'appliquant à 
des fondations 

22. Fondations inappropriés 
22. 1 Efforts horizontaux non équilibrés 
22.2 Contrainte excessive du sol 
22.3 Précautions excessives 
22.4 Fondations à différents niveaux 
22.5 Fouilles plus profondes que 
les fondations voisines 

2 3 .  Fondations de différents types sous le même bâtiment 
23 . 1  Pieux de longueurs différentes 
2 3 . 2  Couches portantes d'épaisseurs variables 
2 3 . 3  Constructions de poids no n uniforme 

24. Fondations trop rigides 
24. 1  Exigences déraisonnables pour une fondation 

25.  Evaluation i ncomplête des effets des charges 
25.1  Effets dynamiques 
25.2 Superposition d'efforts 
25.3 Omission de charges ultérieures 

3 .  Défauts et accidents düs a une exécution défectueuse 

1 0  

3 1 .  Méthodes erronées d'assechement 

3 2 .  Fouilles défectueuses 
3 2. 1  Accidents de bâtardeaux 
32.2 Accidents de talus 
32.3  Soutenement inefficace de la paroi d'une fouille 

3 3. Constructions défectueuses 
3 3 . 1  Modification de la charge de pieux coniques 
3 3 .2 Espacement incorrect de pieux 
3 3 . 3  Pieux mal disposés 
3 3 .4 Pieux trop rapprochés 
3 3 .5 Pieux de longueur incorrecte 
3 3 .6 Glissement d'un mur de quai 
3 3 .7 Sous-pression en argile vaseusc 
3 3 . 8  Affaissements pendant le fonçage d'un cai��on 
3 3 . 9  Compactage non uniforme d'un soi meub l e  

3 4 .  M i s e  en ceuvre et matériaux défectueux 
34.1  Béton défectueux 
34.2  Rideau de palplanches défectueux 

34.3 Etanchéité défectueuse 
34.4 Epuisement d'eau 

4. Accidents düs à des influences externes 

4 1 .  Défauts düs à la nappe phréatique 
41 .l Infiltrations et marnage 
4 1 .2 Absence de barbacanes 
4 1 .3 Oscillation du niveau d'eau 
4 1 .4 Modification dans l'utilisation 
d'un terrain voisin 
4 1 .5 Saturation inattendue 

42. Dommages düs aux inondations 
42. 1 Entrainements de soi düs aux inondations 
42.2 Inondation et infiltrations combinées 

4 3 .  Modifications de la teneur en eau du sol et 
application de charges supplémentaires 
43 . 1  Augmentation de la teneur en eau du soi 
4 3 . 2  Teneur en eau d'un matériau entreposé 
4 3 . 3  Précautions à prendre dans l'exécution 
des fouilles 

44. Glissements de terrain 
44. 1 Culée de pont 
44.2 Affaiblissement de la résistence d'une argile 

45. Effets de la gelée, des changements de température, 
de la sécheresse et de la végétation 
4 5 . 1  Gelée sous le plancher d'un sous-sol 
45.2 Elévation de température apres la construction 
45.3  Effets de la sécheresse 
45.4 Influence des racines d'arbres 

46. Gonflement de l'argile 

Peut-on à la suite d'un tel tableau parler encore de 
science exacte? Pas en ce qui concerne les fondations sans 
doute. Le professeur Szechy écrit sur ce point: 

<<Le calcul d'une fondation est loin d'être une science 
exacte. On ne peut pas appliquer les mêmes principes à tous 
les problemes qui surviennent à cause de la nature différente 
des sols en chaque site et même pour un site donné, des 
diverses méthodes d'exécution et de l'influence inégale des 
conditions climatiques et des eaux souterraines sur des sols 
différents. C'est pourquoi les descriptions d'accidents et une 
discussion de leurs causes et conséquences fournissent un 

Bild 9. 200 m oberhalb eines Bauwerkes ab
gesackte Nebenstrasse. Der ganze Hang, meh
rere Meter machtige Lehme und verwitterte 
Geste: nsmaterialien umfassend, geriet in Be
wegung. 

Ursache: Nichtbefolgung des geologischen 
Gutachtens, das einen Aushub in kleinen 
Etappen und nur in trockener Zeit verlangte. 
Stattdessen wurde eine 60 m breite Grube im 
Spatherbst gei:iffnet, und es führte dann die 
Durchfeuchtung wahrend der Schneeschmelze 
zur Hangrutschung. 

Gegenmassnahmen: Hangentwasserung mittels 
Sickerleitungen, Auffüllen der Baugrube und 
Verlegung des Bauwerkes an einen andern 
Standort. Sehr hohe Schadensumme. 



guide tres instructif dans le projet et la construction d'un 
travail futur. 

Les circonstances spéciales et les mesures à prendre 
pour l'exécution de toute fondation en tout lieu ne peuvent 
être exactement connues jusqu'à ce que les travaux soient 
commencés, c'est pourquoi l'expérience est le meilleur con
seiller de l'ingénieur dans son choix de l'infrastructure ap
propriée. 

Une fondation differe des autres parties d'une cons
truction en ce qu'elle repose sur le sol qui est un matériau 
de propriétés incertaines et non uniformes; de même, les 
charges agissant sur ce matériau douteux ne peuvent être 
calculées exactement, leur grandeur et leur action dépendant 
souvent de la méthode d'exécution et des conditions atmo
sphériques au moment oú le travail est exécuté)> (Accidents 
de fondations p. l ) . 

2.3 Application des principes juridiques 

Je me suis efforcé en tant que juriste de définir la 
mission de l'ingéni eur dans le cas de travaux de fondations 
et d'en relever aussi objectivement que possible les 
difficultés. Il convient maintenant de chercher à voir com
ment le concept juridique exposé en premiere partie peut 
s'appliquer à une telle matiere. 

U ne premiere constatation doit être faite: quand il s'agit 
de travaux de fondations, la mission de l'ingénieur ne peut 
pas impliquer une garantie du résultat. Ce n'est que dans 
l'hypothese que les données du probleme sont quasi absolues 
qu'une telle garantie pourrait être admise, l'ériger en principe 
n'est pas équitable. Il n'est pas raisonnable de soutenir que 
ce sont les gens de métier qui portent tout le risque de 
l'entreprise de construire, le maitre de l'ouvrage doit avoir 
sa part. Si la Confédération par exemple pour le plaisir des 
citoyens décide le percement du Gotthard et la construction 
d'un tunnel, i! est impensable de prétendre qu'elle ne par
ticipe pas au risque de l'entreprise. 

Les juristes et les juges avant tout ne devraient pas 
considérer trop exclusivement l'art. 3 76 CO cité plus haut, 
mais en rapport avec l'art. 3 7 3  al. 2, qui dans son esprit ne 
devrait pas concerner le forfait seulement: 

<<Toutefois, si l 'exécution de l'ouvrage est empêchée ou 
rendue difficile à l'exces par des circonstances extraordi
naires impossibles à prévoir ou exclues par les précisions 
qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son 
pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du 
prix stipulé, soit la résiliation du contraU> 

Une seconde constatation s'impose alors: en ce qui 
concerne les travaux de fondations, le contrat de l'ingénieur 
doit être qualifié de mandat, sa responsabilité contractuelle 
se fonder essentiellement sur la faute. 11 parait norma! que 
la responsabilité de l'ingénieur suive les mêmes regles que 
celle de ses collegues des autres professions libérales. Sur ce 
point je partage I'avis exprimé assez généralement par les 

théoriciens, mais à la cond ition de ne pas tomber dans les 
abus que j'ai signalés. L'ingénieur est mandataire, il est 
responsable de la <<bonne et fidele exécution du mandat>> 
suivant les dispositions du code des obligations explicitées 
dans le reglement no 1 03 de la SIA. 11 répond du dommage 
qu'il cause au mandant, intentionnellement ou par négligence 
ou imprudence. Plus la faute est lourde, grave et plus la 
responsabilité est engagée. La jurisprudence qui n'est pas 
toujours tres sure en cette matiere devrait résolument opter 
pour la solution généralement admise. 

Une derniere remarque concerne les études géologiques, 
les sondages et les projets de fondations. n arrive parfois 
que les maitres de l'ouvrage les refusent pour des raisons 
financieres et que l'ingénieur finalement s'arrête à des solu
tions plus simples. S'il survient un accident, même si le juge 
reconnait une responsabilité du maitre, la faute du spécialiste 
qui doit apprécier la situation pesera lourdement sur le 
plateau de la balance de la justice. Dans de tels cas, mieux 
vaut-il renoncer au mandat. 

3. Conclusion 

Les problemes de responsabilité sont souvent difficiles 
et toujours délicats; en ce qui concerne les ingénieurs, ils le 
sont d'autant plus que les juges ont la tendance, dans l'ap
préciation des dégâts à un ouvrage, de partir d'un apriorisme 
dans le sens d'une présomption de responsabilité des gens de 
métier, des que le résultat escompté n'est pas atteint. Sous 
une telle perspective, l 'expression de l'art. 3 9 8  du CO <<bonne 
et fidele exécution du mandat)) ne doit jamais être oubliée 
car il est bien évident que plus le risque est grand, plus le 
probleme est complexe, plus les capitaux engagés sont élevés 
et plus aussi doit être grande la diligence à apporter à la 
mission qui fait l'objet du contrat de l'ingénieur. 

Certes, vous avez la possibilité de conclure une as
surance et vous voilà hors de toute atteinte; quoi qu'il ar
rive, la grande compagnie payera. - Mais la compagnie 
d'assurances contre les accidents doit calculer les risques 
qu'elle couvre et se doit en conséquence de les enserrer dans 
une définition précise, dans des conditions aussi strictes que 
possible. n faut alors faire attention aux effets de mirage, 
ces conditions sont si bien rédigées et si bien présentées par 
des agents tres habiles qu'au moment de la signature du 
contrat d'assurance, on a l'impression d'avoir fait une bonne 
action, on se sent en sécurité. Mais quand l'accident est là, 
souvent c'est la déception, justement votre cas n'est pas 
couvert, il y a telle clause des conditions d'assurance qui 
trouve application. Si vous ne comprenez pas, les juristes 
vous aideront. 

Alors, encore une fois, il reste la prudence, qui doi t 
être la vertu premiere de l'ingénieur. 

Adresse de l'auteur: M. Beaud, lic jur., stellvertretender General
sekreHir des SIA, Selnaustrasse 16,  8002 Zürich 
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Das Unglück am Vajont 

Folgerungen aus der Praxis des beratenden lngenieurs in strafrechtlicher H i nsicht 

Von Prof. G .  Schnitter, Küsnacht1 ) 

Bei der Ausführung grundbaulicher Arbeiten wird der 
Ingenieur oft, wenn nicht beinahe immer, vor die Frage ge
stellt: «lnwieweit konnte durch die Folgen meincr Arbeit 
Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in 
Gefahr gebracht werden.>> Welcher Ingenieur oder Geologe 
in seiner Steliung als Vertreter des Bauherm, als Bauleiter, 
als projektierender Ingenieur, als Experte oder als Beauf
tragter der ausführenden Unternehmung war sich nicht 
schon dieser Verantwortung bewusst und hatte nicht schon 
schwer daran getragen. Grundbauliche Arbeiten wie Graben, 
Baugruben, Pfahlungen, Einschnitte und Damme in Locker
oder Festgestein tragen ihrer Natur nach ein gewisses Mass 
an Unvoraussehbarkeit, an U nbestimmtheit, kurz, an Risiko, 
in sich; sicher ist dies in viel hoherem Masse der Fali als 
bei Bauwerken über Boden. Im folgenden wird die straf
rechtliche Seite vom Standpunkt des Ingenieurs aus betrach
tet, wobei aber eindrücklich betont sei, dass neben und über 
der Verantwortung im Sinne des Gesetzes jene Verantwor
tung des Ingenieurs steht, die er der Geselischaft und sich 
selbst gegenüber tragt. Es genügt nicht, die gesetzlichen Be
stimmungen und Vorschriften, z. B. die SUVA-Vorschriften, 
einzuhalten, um sicher zu gehen, denn dieselben konnen 
nicht alle die mannigfaltigen Moglichkeiten von Gefahrdun
gen, wie sie in der Praxis auftreten, berücksichtigen. Bei der 
Beurteilung von schweren Arbeitsunfalien durch den Rich
ter wird die Verletzung derartiger Vorschriften sich be
lastend auswirken, umgekehrt wird sich die Einhaltung sol
cher Vorschriften nur bis zu einem gewissen, von Fali zu 
Fali schwankenden Ausmasse entlastend auswirken. 

Massgebend sind im konkreten Falle die gesetzlichen 
Bestimmungen und deren Auslegung durch den Richter. Im 
Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) sind es vornehm
Iich Art. 229 (Gefahrdung durch Verletzung der Regeln der 
Baukunde), Art. 227 (Verursachen einer überschwemmung 
oder eines Einsturzes), Art. 1 1 7 (fahrlassige Totung) und 
Art. 1 8  (Vorsatz und Fahrlassigkeit). 

Für unsere Betrachtungen darf der <<Vorsatz>> im Sinne 
des Gesetzes, Art. 1 8 , Absatz 2, wohl ausgeschlossen wer
den. Hingegen lasst Absatz 3 verschiedene Auslegungen of
fen, wie dies aus den Urteilen verschiedener gerichtlicher In
stanzen i n  der gleichen Sache hervorgeht. Der praktischen 
Bedeutung wegen moge kurz auf Art. 1 8, Absatz 3 StGB 
eingegangen werden. Er lautet: 

«lst die Tat darauf zurückzuführen, dass der Tater die 
Folge seines Verhaltens aus p flichtwidriger Unvorsichtigkeit 
nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat, 
so begeht er das Verbrechen oder Vergehen fahrlassig. 
Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Tiiter die 

V orsicht nicht beobachtet, z u d er er nach d en U mstiinden 

und nach sei nen personlichen V erhiiltnissen verpflichtet ist. >> 

Die Hervorhebung geschieht durch den Autor. Erfah
rungsgemass liegt in diesem Satz die Ursache divergierender 
Meinungen und auseinandergehender Urteile. Es ist z. B. 
unwesentlich, ob der Ingenieur die Moglichkeit eines Un
falles tatsachlich erkannte oder nicht; es genügt, dass er die 
Gefahr bei Anwendung der ihm obliegenden Vorsicht, die 
nach den personlichen Verhaltnissen (Ausbildung, Stellung 

1) Vortrag, gehalten an der Frühjahrstagung der Schweiz. Gesell
schaft für Bodenmechanik und Fundationstechnik vom 17. Marz 
1972 in Biel. 

1 2  

i m  Beruf, Erfahrung) und den besonderen Umstanden des 
Falles geboten war (siehe obigen Text), hatte voraussehen 
konnen. 

Die Beurteilung der <<personlichen Verhaltnisse>> und 
<< der besonderen Umstande des Falles>> lasst dem Richter 
einen grossen Spielraum, wie aus dem nachfolgenden Bei
spiel hervorgeht, wobei der Angeklagte Spezialist in Geo
logie, Boden- und Felsmechanik, Hydraulik und hydraulische 
Modellversuche neben einer Tatigkeit als verantwortlicher 
Direktor einer grossen Elektrizitats- Produktions- und -Ver
teilgesellschaft hatte sein sollen. 

Am besten wird diese Schwierigkeit an einem typischen 
Beispiel dargestelit, und als solches wurde ein sehr spekta
kulares gewahlt, nicht der Sensation willen, sondern weil es 
in das engere Fachgebiet der Schweiz. Gesellschaft für Bo
denmechanik und Fundationstechnik gehort. Es sei hier über 
die Katastrophe am Vajont berichtet und über den daran 
anschliessenden strafrechtlichen Prozess, der mit dem Urteil 
in letzter, dritter Instanz im Mai 1 9 7 1  vor dem Kassations · 
gericht in Rom zum Abschluss kam. Aus dem Ganzen wer
den einige wesentliche Punkte herausgegriffen, und viele 
ebenfalis wichtige Gegebenheiten aus dem Prozess und sei
nen Akten bleiben unerwahnt. Ich werde rnich bemühen, 
moglichst objektiv zu orientieren, mochte aber eben deshalb 
auch eingangs erwahnen, dass ich als Technischer Experte 
der Verteidigung des Hauptangeklagten aufgrund meines 
sehr eingehenden Studiums der Akten und der Ereignisse 
mir eine subjektive Meinung gebildet habe, die nicht mit 
jener der im übrigen untereinander stark verschiedenen Ur
teilsbegründungen der drei gerichtlichen Instanzen überein
stimmt. Vorangehend sei auf eine allgemeine Erscheinung 

hingewiesen, die jedem bekannt ist. 
Bei irgendwelchen Unfallen wird heute in erster Linie 

nicht nach dem Wie, dem Was und dem Warum eines Un
falles gefragt, sondern nach dem oder den <<Schuldigen>>. Je 
grosser der Unfall, die Katastrophe, desto lauter tont dieser 
Ruf, und sehr bald bemachtigt sich auch die Politik solch 
eines Falles. So geschah es auch bei der Katastrophe am 
Vajont und so geschieht es auch bei uns, nicht zum Segen 
und nicht im Interesse der Wahrheitsfindung. 

Beschreibung der Anlage und deren Bau 

Das Staubecken des Vajont, eines Nebenflusses des 
Piave, der bei Longarone in denselben einmündet, bildete 
einen Bestandteil der Werkgruppe Piave-Boite-Mae-Vajont. 
Diese wurde vor der Verstaatlichung durch die <<Società 
Adriatica di Elettricità>> (SADE) mit Sitz in Venedig gebaut 
und fiel am l .  Januar 1 963 der ENEL, der neugeschaffenen 
staatlichen Gesellschaft, anheim, das war also rund 9 Mo
nate vor der Katastrophe am Monte Toc. Die SADE selbst 
fusionierte spater mit der Montecatini und diese wiederum 
mit der Edison zum Wirtschaftskoloss der Montedison. 
Dies muss erwahnt werden, denn es erschwerte den prozes
sualen Ablauf, indem sich zivilrechtlich ausserst unk!are 
und komplizierte Verhaltnisse aus diesen Veranderungen er

gaben. 
Die allgemeine Anordnung der Sperre mit ihren Ne

benbauwerken ist aus Bild l ersichtlich, der Querschnitt der 
rund 260 m hohen, der hochsten bis heute gebauten Bogen
mauer sowie eine Ansicht gehen aus den Bildern 2 und 3 

hervor. 
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Bild l. Lageplan der Staumauer Vajont und der Ortschaft Longarone 
i m  Piavetal 

Bild 2, rechts oben. Querschnitt der Staumauer 

Bild 3, rechts unten. Talseitige Ansicht der Staumauer 

Die Bilder l bis 3 stammen aus «Wasser- und Energiewirtschaft» 
1 964, H. 2/3, S. 62 
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Bild 4. Geologisches Querprofil mit Angabe der Oberflachen von und nach dem Bergsturz 

Bild 4 zeigt ein geologisches Querprofil. Die massge
benden Schichten sind Dogger, Malm und Kreide. Diese 
Malm- und Kreideformationen weisen, wie sich spater zeig
te, zahlreiche Risse, Spalten und Klüftungen auf. Der Pro
j ektverfasser und zur Zeit des Baues der Mauer Direktor der 
SADE, lng. E. Semenza, wohl einer der bekanntesten und er
folgreichsten Talsperrenbauer Italiens, trug sich seit langem 
mit dem Gedanken der Erstellung einer Sperre in dieser 
topographisch offenbar so günstigen Schlucht vor dem Ab
sturz des Vajont in das Piave-Tal. Die geologischen Unter
suchungen begannen bereits 1 92 8  unter der Leitung von 
Prof. Dr. Giorgio Dal Piaz, ei nem sehr bekannten Geologen. 
Er untersuchte im Verlaufe der Jahre nicht nur die geologi
schen Verhaltnisse an der Sperrstelle, sondern auch jene der 
Flanken talaufwarts der Sperre. Er kam zum eindeutigen 
und von niemanden bestrittenen oder angefochtenen Schluss, 
dass vom geologischen Standpunkt gar nichts dem Bau der 
Sperre entgegenstehe. Die Stabilitat der Felsflanken talauf
warts sei gewahrleistet und die Verhaltnisse an der Sperre 
genügend zur Aufnahme der betrachtlichen Kampferreak
tionen. Mit dem Ausbruch der Widerlager wurde 1 956 be
gonnen, und bald begannen s ich Zweifel einzustellen bezüg-
1 i eh d er Tragfestigkeit d er Felswiderlager un d hinsichtl i eh 
d er Stabilitat der Hange. 

Bezüglich der ausgeführten Sicherungen zur Aufnahme 
der Kampferreaktionen der Bogenmauer moge nur erwahnt 
werden, dass an beiden Talflanken unterhalb der Mauer 
eine grosse Anzahl ti efreichender Vorspannanker angeord
net wurden, die nach Ansicht des Verfassers notwendig wa
ren und das ihrige dazu beigetragen haben, dass die Mauer 
dem ausserordentlichen Wasserdruck anlasslich der Kata
strophe widerstanden hat. 

Ing. Semenza zog als weitere Experten ab 1 95 7  noch 
Prof. Dr. L. Müller, heute in Karlsruhe, bei , der sich schon 
damals als einer der ersten m i t  felsmechanischen Problemen 
befasste. Nach einem eingehend studierten Programm wur
den daraufhin neue Untersuchungen durchgeführt bezüglich 
der Stabilitat der Hange, i nsbesondere des linken Hanges 
am Monte Toc: Es wurden geologische Detailaufnahmen 
und Karti erungen, Sondierbohrungen und seismische Mes
sungen vorgenommen. Es ist hervorzuheben, dass alle diese 
Untersuchungen durch die von der Direktion der SADE 
clafür beauftragten Experten und Spezialisten geleitet, kon-

l4 

trolliert und i nterpretiert wurden. Denn wie sich der lnge
nieur Semenza im November 1 95 8  ausdrückte: <<Noi non 
siamo geologi>> (Wir s ind keine Geologen), kannte er die 
Grenzen seines Wissens und seiner Erfahrung. Der standig 
sich ausweitende und vertiefende Strom an Wissen, Erkennt
nissen neuester Forschung und Erfahrung auf samtlichen 
Gebieten der Technik zwingen zur Ausbildung von Spe
zialisten einerseits und zu ihrem Zuzug als Berater ander
seits. Auch vom erfahrensten Direktor eines Grossunter
nehmens mit  seinen weiten Verpflichtungen in technischer, 
organisatorischer und administrativer Beziehung kann, sollte 
man meinen, nicht gleichzeitig verlangt werden, über die 
vielen Spezialkenntnisse, die der Bau einer Sperre und ihrer 
Nebenanlagen mit sich bringt, zu verfügen. Es ist deshalb 
auch seine Pflicht, Spezialisten beizuziehen, dies um so 
mehr, wenn es sich um junge Fachrichtungen handelt, wie 
z. B. im vorliegenden Fali, um die Felsmechanik. Der 
Sperrenbau ging parallel zu den Untersuchungen weiter und 
wurde im September 1 960 beendet. 

Beobachtungen und Messungen bis zum 9. Oktober 1963 

Um die Grosse der ungefahr seit 1 959 vermuteten Be
wegungen im Bereiche des linken Hanges zu ermessen, wur
den eine Reihe von Beobachtungspunkten eingerichtet, an 
welchen die horizontalen und die vertikalen Verschiebungen 
gemessen werden konnten (Bild 5). Der erste Aufstau er
folgte ab Februar 1 960 sel1r l angsam im Verlaufe des Jahres 
1 960.  Als der Stauspiegel Kote 635 m über Meer erreichte, 
entsprechend einem Aufstau von 1 70 m, zeigten einigc 
Kontrollmarken plotzlich eine beschlcunigte Bewegung. 
Gleichzeitig bildete sich ein deutlich sichtbarer Anriss im 
Gelande, M-fOrmig, Lange ungefahr 1 800 bis 2000 m obcr
halb der Sperre, der sich bis Kote 1 200 bis 1 300 m ü. M. 
erstreckte, also eine Oberflache von rund 2 kmZ umfasste 
(Bild 5). Nach weiterem Seeanstieg auf Kote 645 m ü. M. 
ereignete sich am 4. November 1 960 eine grossere Fels
rutschung von rund 700 000 m3 (Bild 6) in der Nahe der 
Sperrstelle auf der linken Talseite, oberwasserseitig. Es war 
nun kiar geworden, dass die betrachtete Zone von rund 
2 kmZ Ausdehnung sich in einem Kriechzustand befand, 
hingegen gingen die Meinungen über den Mechanismus die
ser Bewegung, vor allem der Tiefe der in Bewegung befind
l ichen Felsmasse und damit dem Volumen, unter den ver-
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Bild 5, links. Anordnung der wichtigsten Beobachtungspunkte im 
Bergsturzgebiet. Anrisslinien 

Bild 8, rechts. Horizontalverschiebungen der Messpunkte wahrend 
der letzten Absenkungsphase. Die letzten Messergebnisse datieren vom 
7. Oktober 1962. Punkt 2 hatte sich bis dahin gesamthaft um 42.9 em 
horizontal verschoben 

schiedenen beigezogenen Spezialisten stark auscinander. An 
dieser Stelle sei erwahnt, dass Prof. D al Piaz, der am 20. 4. 

1 962 starb, bereits vor seinem Tod durch Prof. Penta, einem 
italienischen Spezialisten auf dem Gebiet der Rutschungen 
an der Universitat Rom, praktisch abgelóst worden war. 
Prof. Penta, Mitglied der staatlichen Aufsichtskommission, 
übte in der Folge einen steigenden Einfluss auf die Beurtei 
lung der Ereignisse aus. Selbstverstandlich unternahm die 
Direktion der SADE alles, was ihr von den Experten vor
geschlagen wurde, um Einblick in die Natur der Rutschung 
zu erhalten: die Anzahl M esspunkte wurde erhoht, 3 tiefe 
Piezometer wurden eingebaut und die geologischen Detail
untersuchungen intensiviert. Ausserdem wurde ein langer 
zusatzlicher Grundablassstollen gebaut, der die Entleerung 
des hinteren Teils des Seebeckens gestatten sollte, falls durch 
eine Rutschung im vorderen Teil der Stausee in 2 Teile ge
trennt werden sollte. Aber niemand, auch nicht die Exper
ten, stellten sich zu diesem Zeitpunkt Ende 1 960 und 1 96 1  
die Móglichkeit vor, dass die ganze Rutschmasse wie ein 
zusammenhangendes Ganzes mit rasanter Geschwindigkeit 
hinuntersausen konnte, es bestand die Vorstellung einzelner 
R utsch-Schübe. Im Einvcrsüindnis mit den Experten wie der 
staatlichen Aufsichtskommission wurde beschlossen, durch 
m ehrfaches Absenken u nd Aufstauen schrittweise, unter 
standiger intensiver Messung der Kontrollpunkte, den Hang 
unter Kontrolle zu halten. Bild 7 zeigt den Verlauf der drei 
Zyklen, und aus Bild 8 ist  der Verlauf der Wasserspiegel in 
den Piezometern zu entnehmen. Der Vergleich mit dem je
weiligen Seespiegelstand lasst auf die grosse Durchlassigkeit 
des Untergrundes schli essen, praktisch entspri cht der Piezo
meterstand dem Stand des Seespiegels. Es ist deshalb unbe
greiflich, dass spater vie!fach geschrieben wurde, es habe 
beim letzten verhangnisvol!en Absenken der Wasserspiegel 
im Berginnern bedeutend hóher gestanden als im See, und 

dies sei ein massgebender Grund für die Rutschung gewesen. 
Diese Auffassung findet in den Messungen keinerlei Stütze. 
Die beiden ersten Zyklen erreiehten Kote 6 50 bzw. 700 m 
ü. M . ;  die entspreehenden grossten Horizontalversehiebun
gen des Punktes 2 ,  einer der exponiertesten Kontrollpunkte, 
betrug: 

l .  Aufstau max. Horizontalversehiebung 77 em 
mit max. Gesehwindigkeit von 4,30 em/Tag 

l .  Absenkung max. Horizontalversehiebung 63 em 
mit max. Geschwindigkeit von 4,30 cm/Tag 

2. Aufstau max. Horizontalversehiebung 74 em 
mit max. Gesehwindigkeit von 0,97 cm/Tag 

2. Absenkung max. Horizontalversehiebung 62 em 
mit max. Gesehwindigkeit von 0,97 em/Tag 

Es ist aus diesen Messungen ersiehtlieh, dass die Ver
schiebungen beim Aufstau grósser waren als bei der Ab
senkung und dass vom Zeitpunkt der Absenkung an die tag
liehe Geschwindigkeit der Versehiebung nieht etwa zunahm , 
sondern anfangs konstant blieb und dann wieder abnahm. 
Die Messungen bestatigen auch das bekannte Verhalten, 
dass jene Zonen, die wahrend des ersten Aufstaues unter 
Wasser kamen und Bewegungen erlitten, beim darauffol
genden zweiten Aufstau in den bereits einmal von Wasser 
benetzten Zonen keine oder nur sehr geringfügige Bewe
gung erlitten. (Es kann leider auf viele weitere, für das Ver
standnis des Bewegungsmechanismus wiehtige Messergeb
nisse nicht eingegangen werden.) Zu diesem Zeitpunkt, An
fang 1 96 3 ,  wurde immer noeh angenommen, dass es sieh 
um eine riesige Masse von Felsgestein handle, die in einer 
Krieehbewegung sich dem Stausee nahere. Die Tiefe der be
wegten Masse wurde pessimistiseh im Maximum auf etwa 
250 m gesehatzt, was einem Volumen von rund 250 Mio m3 
entsprieht, optimistisehe Schatzungen lauteten viel günstiger. 
Aueh über den Vorgang der zu befürehtenden Rutsehung 
gingen die Meinungen der Experten naeh wie vor stark aus
einander. Die einen glaubten an ein sukzessives Abrutsehen 

Bild 6. Erste gri:issere Felsrutschung von rund 700 000 m3 in der 
Nahe der Sperrstelle auf der linken Talseite, oberwasserseitig 
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relativ bescheidener Volumen, die anderen an einen grossen 
Rutsch der ganzen Masse in zwei aufeinanderfolgenden 
Schüben. 

Um die Wirkung einer in den See abrutschenden Fels
masse empi risch zu untersuchen, wurde durch die SADE 
beim Wasserbaulaboratoriurn der Universitat Padua i m  
Sommer 1 96 1  ein Modell im Massstab l : 200 gebaut, mit 
welchem eine Serie Versuche durchgeführt wurde. Auch 
darauf kann nicht naher eingetreten werden, nur die Schluss
folgerungen, zu denen der die Versuche abschliessenden Be
richt vom 3. Juli 1 96 2  kommt, mogen erwahnt werden. Der 
massgebende Satz lautet: << D i e  Staukote 700 m ü. M. kann 
als absolut sicher angesehen werden in bezug auf die 
schlimmste vorsehbare Rutschung.>> Dabei ist  daran zu er
innern, dass die max. Staukote 722,50 m ü. M. betragt. Es 
wurde also aufgrund der Versuche eine Welle von max. 
22,50 m als ausserste Grenze angesehen. Dazu ist natürlich 
sofort beizufügen, dass bei den Versuchen gewisse Annah
men über die Materialeigenschaften der Rutschrnasse, deren 
Volumen und vor allem über die Geschwindigkeit beim Auf
schlagen derselben auf die Wasseroberflache getroffen wer
den mussten. Die Versuche nahmen als allerungünstigsten 
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�� l l 
\) d) Grundwasserstand in den Standroh

ren Pz l, Pz 2 und Pz 3 
':' Unterbrechung der Messungen in 
Pz 3 

Fali an, dass das ganze Ereignis mindestens l Minute dau
ern werde. Nun ergibt die Anwendung des Impulssatzes, 
dass die Wellenhohe grob ausgedrückt mit dem Quadrat der 
Geschwindigkeit wachst. Daraus ist  die Bedeutung des zeit
lichen Ablaufes der Katastrophe ersichtlich, denn die tat
sachliche Geschwindigkeit war dreimal grosser als angenom
men, rund l 00 km/h; di e tatsachliche Dauer des ganzen Ab
laufes wird auf 20 Sekunden geschatzt. 

Damit ist bereits spateres vorweggenommen. Kehren 
wir zurück i n  den Sommer 1 96 3 .  Ing. Semenza war im 
Oktober 1 9 6 1  gestorben, an seine Stelle trat sein langjahri
ger erster Mitarbeiter, der als Bauleiter der Staumauer und 
der ganzen Anlage gewirkt hatte und nun als stellvertreten
der Generaldirektor neben seinen vielen anderen Pflichten 
auch das Programm des weiteren Vorgehens i m  Vajont zu 
verantworten hatte. Mit den Experten zusammen und mit 
dem EinversUindni s  der zustandigen staatlichen Organe wur
de mit dem dritten Aufstau im April J 963 begonnen und 
Ende Juli erneut die Staukote 700 m ü. M.,  die Maximale 
des vorigen Jahres, erreicht. Langsam wurde weiter gestaut, 
bis am 1 0 .  September Kote 7 1 0  m ü. M. erreicht wurde. 
Bei diesem Aufstau betrug die Horizontalverschiebung, wie-



derum von Punkt 2 - am tiefsten gelegen und in der Nahe 
der Mauer, die grossten Versehiebungen aufweisend -
50 em, damit insgesamt seit Beginn der Messungen 3 3 8  em. 
Der Stauspiegel wurde bis zum 25. September gehalten, aber 
die Bewegungen und deren Gesehwindigkeit nahmen nun 
zu, in den 1 4  Tagen etwa 1 ,5 em pro Tag im Durehsehnitt. 
Hierauf wurde abgesenkt. Nun trat aber im Gegensatz zu 
den beiden vorigen Absenkungen keine Verringerung, son
dern im Gegenteil eine von Tag zu Tag sieh steigernde Be
wegung ein, wie dies aus Bild 8 deutlich hervorgeht. Die 
letzten Messergebnisse datieren vom 7. Oktober 1 96 3 ,  Punkt 
2 hatte sich bis dahin gesamthaft 429 em horizontal verseho
ben, davon in den letzten 1 2  Tagen 58 em. Es wird ange
nommen, dass die grossten Gesehwindigkeiten unmittelbar 
vor der Katastrophe 20 em pro Tag erreichten. Eine Rut
sehung war imminent, doeh über das Ausmass derselben, 
den Charakter und vor allem die Geschwindigkeit stellte 
sieh keiner der Beteiligten einen Vorgang vor, wie er sich 
dann abspielte. 

Die Katastrophe und ihre Folgen 

Am 9. Oktober 1 96 3 ,  der Seespiegel lag auf Kote 
700,42 m ü. M . ,  um 22.39 h ereignete sich das bis dahin 
Unvorstellbare: die bis anhin als Krieehen zu bezeiehnende 
Bewegung sehlug plotzlieh um in eine, wie erwahnt, mit ea. 
l 00 km/h abgleitende, unvorstellbare rasehe Rutsehung einer 
Masse von 270 bis 3 00 Mio m3, die trotz der vollkommenen 
Zerklüftung und Durchsetzung mit R issen wie ein kompak
ter Felskorper wirkte. Die Felsmasse übersprang dank ihrer 
Gesehwindigkeit die Schlueht, bewegte sich noch 500 m 
weiter und stieg am Gegenhang noch 1 40 m hinauf, den 
See dabei in 2 Teile zerschneidend . 

Bei ihrem schlagartigen Eintauchen in den See erzeugte 
die Felsmasse ein gewaltiges Aufbaumen der Seeoberflache, 
das nur sehr schematisiert und wenig zutreffend mit dem 
Entstehen von Wellen vergliehen werden kann. Vom Seein
halt von rund 1 1 5  Mio m3, bis zum Vollstau fehlten noeh 
50 Mio m3, wurden ungefahr je 25 Mio m3 talaufwarts bzw. 
talabwarts geschoben, naehdem sie zuerst rund 250 m über 
den ursprüngliehen Seespiegel gehoben wurden, hangauf
warts gegen die dortige Niederlassung Casso, diese glückli 
eherweise nur tangierend, h inaufstiessen. Die talauswarts ge
schobene Wassermasse wurde bis  zu einer Hohe von 1 50 m 

über die Mauer gehoben und stürzte anschliessend in 
die Schlucht und in das mehr als 400 m ti efere nahe gele
gene Tal der Piave mit der grossen Siedlung Longarone, 
alles in ihrem Laufe zersti:irend, nur die Staumauer nicht. 
2000 Tote, unermessliehes menschliehes Leid und grosser 
materieller Schaden waren die Folge. Ein besonderes Ge
denken gilt der etwa 45 Mann zahlenden Belegschaft aus 
Ingenieuren, Technikern, und Arbeitern, die in den Baracken 
auf Kronenhohe wohnten, die Beobachtungen, Messungen, 
Injektionen und Nacharbeiten ausführten; sie alle kamen 
um. Die Ergebnisse der Messungen der letzten zwei Tage 
wurden weggeschwemmt und jedweleher Augenzeugenbericht 
fehlt. Vielleicht darf man aus dieser Tatsache doch auch 
sehliessen, dass selbst diejenigen, die in den letzten Tagen 
und Stunden aus allernaehster Nahe die Ereignisse verfol
gen konnten, die Katastrophe nieht ahnten, sonst hatte doeh 
sicher der eine oder andere versueht, sieh abzusetzen. Selbst 
heute noeh, trotz den vielen Abhandlungen und Gutaehten, 
die in der Fachliteratur und in den Prozessakten die Rut
sehungen am Monte Toc in geologiseher und geotechniseher 
Hinsieht behandeln, kommt der Unvoreingenommene zum 

Sehluss, dass noeh keine wirklieh befriedigende Erklarung 
gefunden wurde. Personlich finde ieh den Bericht von Prof. 
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Bild 9. Geologischer Schnitl durch den Westteil des Rutsches. Die 
gestrichelte Linie bezeichnet eine Storung, wie sie für die Erkliirung 
des Bergsturzes angenommen wird (Nach [2] S. 1 5) 

Dr. Leopold Müller in <<Felsmeehanik und Ingenieur
geologie>> , 1 96 8 ,  immer noch die sorgfaltigste und objektivste 
Darstellung (Bild 9). 

Anklage und Prozess 

Der Untersuehungsriehter von Belluno ordnete ein er
stes gerichtliehes Gutachten an. Die an die Experten geriehte
ten Fragen betrafen in gedrangter Fassung: 

l . Besehreibung und Bewertung der gemessenen Bewegungen 
und Beobachtungen vorgangig der Katastrophe und ihre 
Ursachen und Vergleieh mit dem Aufstau und der Ab
senkung des Seespiegels. 

2. Welehes waren die daraus zu erwartenden Ereignisse und 
deren Natur? 

3 _  Entspricht die Katastrophe vom 9 .  Oktober 1 963 hin
siehtlich Kubatur, Gesehwindigkeit, Lage und Kompakt
heit der Rutsehung dem, was aus den vorgangigen Be
obaehtungen hatte gesehlossen werden ki:innen? Oder in 
anderen Worten: <<War das Ereignis. voraussehbar?>> . 

Das erste Expertengremium setzte sieh zusammen aus 
italienischen Professoren der Geo1ogie und der Hydraulik 
und aus einem auslandisehen Professor der Geologie und 
kam praktisch zum Schluss, dass die Katastrophe unvorher
sehbar gewesen sei. Mit dieser Expertise nicht einverstanden , 
ernannte der Untersuchungsrichter eine zweite Gruppe von 
4 Experten, bestehend aus einem Italiener und 3 Auslandern, 
die nun im Einzelnen wie im Ganzen gegenüber dem ersten 
Gutachten zu vollstandig verschiedenen Aussagen kamen, 
welche die am Bau Beteiligten stark belasteten und ins
besondere die Voraussehbarkeit der Katastrophe bejahten. 
Allerdings gingen sie in keiner Weise auf eine Erklarung 
ein, weder der Mechanik der Rutsehung, ihrer Auslosung 
noch i hrer Wirkung. Damit zufrieden, baute der Unter
suehungsrichter eine ausserst scharfe, keine mildernde Um
stande beachtende - wie sie sich doch aus der ersten Ex
pertise ergeben hatten - Anklage auf gegen elf noch le
bende Beteiligte. Prof. Penta, der Geologe und in den letzten 
zwei Jahren der wichtigste Berater der SADE, war gestorben. 
Er war so überzeugt gewesen, dass nur sukzessive Rutschun
gen von jeweils kleinerem Ausmasse vorkommen konnten, 
dass er noch am Unglüekstag, auf eine telephonische Anfrage 
von seiten des Direktors der SADE hin, denselben beruhigte 
und ihm anriet, nicht so pessimistiseh zu sein, und dies ob
wohl er die letzten gemachten Beobaehtungen kannte. 

Die vom Untersuehungsrichter beantragten Strafen wa-
ren sehr hart (mehrjahrige Gefangnisstrafen) und betrafen 
neben dem Hauptangeklagten, dem D irektor der SADE und 
Nachfolger von Semenza, seinen Mitarbeiter, weitere Her-
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ren der SADE, die ganze Gruppe der staatlichen Aufsichts

kommission und den Vorsteher des Wasserbaulabors in 

Padua: Die Anklage lautete: fahrHissige Totung, N icht

beachtung der offentlichen Sicherheit, weil schuldhaft einc 
überschwemmung erzeugt und weil unterlassen wurde, die 

Bevülkerung rechtzeitig zu evakuieren. Zu letzterem Punkt 
ist immerhi n  zu bemerken, dass Evakui erungsanordnungen 
getroffen wurden für Heimstatten i n  unmittelbarer Nahe 
des Sees. 

Das erstinstanzliche Urteil folgte der Anklage in keiner 
Weise, weder in der Argumentation noch in den Schluss

folgerungen, noch im Urteil. In einer schriftlichen, einge
henden Begründung m i t  über mehr als l 000 Seiten wurden 
8 der 1 1  Angeklagten freigesprochen, wesentl ich aus der 

überlegung heraus, dass die ü berflutung unvoraussehbar 
gewesen sei. Nur j ene drei Herren, die in der Schlussphase 
noch an verantwortlicher Stelle beteiligt waren und die 

Evakuierung von Longarone nicht veranlassten, sollten be
straft werden. 

Das zweitinstanzliche Gericht urteilte anders und ver
urteilte den Direktor der SADE sowie den V ertreter der staat
lichen Oberaufsichtsbehorde (servizio dighe). Das Kassations
gericht in Rom als letzte Instanz kam in seinem Urteil vom 
26. Marz 1 97 1  w iederum zu einer juristisch anderen Aus
legung. Sein Urteil aber betraf dieselben 2 Personen: der 

Ingenieur und Direktor der SADE erhielt 2 Jahre, der staat
liche Chefbeamte 8 Monate unbedingt, die übrigen Ange
klagten wurden freigesprochen. Der Prozess hat gezeigt, wie 
viel einerseits von dem vom Gericht eingeholten Gutachten, 

d. h. von der Beurteilung durch Fachleute, abhangt, die aber 

auch nur Menschen sind mit  ihren Vorzügen und Schwa
chen, i hren Kenntnissen und i hren Erfahrungen, und ander

seits, wie sehr das G esetz im konkreten Fali verschieden 
ausgelegt werden kann . 

Zu Bedenken ist  aber auch, was die Angeklagten wah
rend der Jahre der Prozessvorbereitung und der zwei Jahre 

dauernden Prozessführung durchgestanden haben an geist i 
ger, seelischer u n d  moralischer Belastung. Kein Wunder, 
dass am Tage vor dem Beginn des Prozesses einer der An
geklagten unter diesem Druck zusammenbrach und aus dem 
Leben schied. 

Wie soll sich in Zukunft ein lngenieur vor ii.hnlich 

schwierigen, nicht unbedingt ii.hnlich spektakularen Proble

men verhalten? Dies ist wohl die Frage, die sich jeder selbst 
zu stellen und gemass seinem eigenen Temperament und 
Urteilsvermogen zu beantworten hat. 
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Die Rec htsnatu r des lngenieu rve rtrages 

Von Dr. G .  Aschwa nden, Zürich 

l.  Einleitung 

Es sei bereit s  hier vorweggenommen, dass die Rechtsnatur 
des lngenieurvertrages noch heute kontrovers ist. In Doktrin 
und Praxis begegnet man verschiedenen Auffassungen. So hat 
das Bezirksgericht Zürich im Jahre 1 93 2  entschieden, dass die 
Tãtigkeit des beratenden lngenieurs, des lngenieurs also, 
dessen Arbeit sich i n  der blossen Raterteilung erschopft, unter 
die Bestimmungen des Auftrages gemãss Art. 394 ff. OR fal l e  
(SJZ 29 S.  1 84 ff.) .  D a s  Obergericht des Kantons Solothurn 
fand 1 93 5  in entsprechender Weise, nur die ausschliessliche 
Planarbeit falle unter die Regeln des Werkvertrages gemãss 
Art. 363 ff. OR (SO RB 1 93 5  Nr.  1 1).  Auf Grund ãhnlicber 
Betracbtung meinte das Bundesgericht im Jahre 1 93 7, greife 
man einzelne Obliegenheiten des Architekten heraus, werde die 
Herstellung von Skizzen und Bauprojekten sowie von Ausfüh
rungs- und Detailplãnen i n  der Regel der Anwendung der 
Bestimmungen über den Werkvertrag rufen, wãhrend die 
Herstellung von Kostenvoranschlãgen, die Vergebung von 
Arbeiten und die O beraufsicht sowie die Revision regelmãssig 
wohl eher Gegenstand eines gewohnlichen Auftrages bi lden 
würde (BGE 63 li 1 76 f.) .  Zur gleichen Annabme gelangte das 
Bundesgericht ein Jahr spãter, als es annahm, die entgeltl iche 
Ausarbeitung von Projekten und Plãnen sei ein Werkvertrag, 

wenn sie ni eh t auch Kostenvoranschlag, Arbeitsvergebung un d 
Oberaufsicht sowie Rev is i on mitumfasse (BGE 64 1J 1 0) .  T n  
entsprechender Weise wurde i m  Kanton Appenzell A usser
rhoden der Jngenieurvertrag den A uftragsregeln nur dann 
unterstellt, wenn er nicht nur die statischen Berechnungen, 
sondern auch die Erarbeitung aller Plãne und die Bauleitung 
mitumfasste (RB 1 954/55 Nr.  4). Dürr, der Kommentator des 
Werkvertrages, meint, man spreche am besten von einem 

1 8  

gemiscbten Vertrag, von einem i n  dem Sinne gemiscbten 
Vertrag nãrnlich, dass der lngenieurvertrag Elemente des 
Auftragsrechtes un d des Werkvertragsrechtes au f si eh vereinige 
(Art. 363 S. 1 5  Ziff. 8). Ruppert wiederum mêichte den Archi
tektenvertrag bzw. den Ingenieurvertrag «eher als Vertrag sui 
generis »  denn als gemischten Vertrag oder gar als Auftrag 

bezeicbnen (Zum Widerruf des Bauherrn beim Architektenver
trag und dessen Folgen, SJZ 66 S. 285). Das deutsche 
Reichsgericht stand wie das schweizerische Bundesgericht auf 
dem Standpunkt, der Architektenvertrag sei nur insoweit 
Werkvertrag, als er die Erstellung von Bauplãnen aller Art zum 
Gegenstand ha be, bezügl ich der Bauaufsicht und der Bauü ber
wachung unterstehe er jedoch nicht dem Werkvertragsrecht 
(Ruppert, a.a. O . ; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechtes, M ün
chen/Berlin 1 966, § 49 Ziff. l ). Gleicher Auffassung war die 
ã ltere franzosische Praxis ( Ruppert, a.a.O. ; Planiol et R ipert, 

Droit Civil ,  vol l l N r. 9 1  0). Der deutsche Bundesgerichtsbof 
hat jedoch in neuester Zeit seine erwãhnte Praxis verlassen un d 
im Gegenteil erklãrt, es sei nicht angãngig, die Bauplanung 
einerseits, die Bauleitung und Baufaufsicbt anderseits recht l ich 
verschieden zu behandeln.  Vielmehr stellten beide Leistu ngs
komponenten eine einzige Gesamtleistung dar, welche erst mit  
der Fert igstellung, dem Erfolg, ihr Ende finde ( Ruppert, 

a.a.O. ; Larenz, a.a.O.,  § 49 J, Fussnote 1 ). l m ital ienischen 
Recht kann geistige Arbeit, sofern der Unternehmer gegenüber 
dem Besteller ein bestimmtes Mass von U nabhãngigkeit 
besitzt, ohne weiteres Gegenstand eines Werkvertrages bi lden, 
werden doch in §§ 2222 ff. , insbesondere § 2230 Codice civile 
Italiana «opera manuale» und «opera intel letuale» in glei
cher Weise und ausdrücklich als Gegenstand des Werkvertra
ges bezeichnet ( Ruppert, a.a.O., und dortige Zitate). 



Angesichts des Feh lens einer klaren Praxis des schweizeri
schen Bundesgerichtes und der kantonalen Obergerichte zur 
Rechtsnatur des Ingenieurvertrages war es der Rechtssicherheit 

nicht gerade zutrãglich, dass Art. 9 der SIA-Honorarordnung 
für Bauingenieur-Arbeiten, Formular Nr. 103,  Ausgabe 1 959, 
einzelne Teilleistungen des Ingenieurs den Bestimmungen des 
Werkvertrages, andere wiederum denjenigen des Auftrages 
unterwerfen wollte. Die jetzige Fassung von Art. 1 3  der 
Ordnung für Arbeiten und Honorare der Bauingenieure, 
Ausgabe 1 969, die sich lediglich mit  der Feststellung begnügt, 
dass auf das Vertragsverhãltnis in a.llen Fãllen das schweizeri
sche Recht angewendet werde, ist  zu begrüssen. Sie lãsst 
Doktrin und Praxis den notigen Spielraum, die dringend 
wünschbare rechtliche Qualifikation des Ingenieurvertrages 
endlich und ein für al le Mal festzulegen. 

2. Wie ist n un zu einer praktikablen Losung zu gelangen? 

Jede Orientierung hat beim Wortlaut des Gesetzes zu 
beginnen. So wird der einfache Auftrag in Art. 394 Abs. l und 
2 OR folgendermassen umschrieben : 

« Durch die A n nahme eines Auftrages verpflichtet sich der 
Bea uftragte, die i hm übertragenen G eschãfte oder Dienste vertrags
gemãss zu besorgen .  

Vertrãge über Arbeitsleistung, d i e  keiner besondern Vertragsart 
dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen u nter den Vorschriften über 
den Auftrag. » 

Angesichts dieser Anordnung des Gesetzgebers, jeder 
Vertrag über Arbeitsleistung sei Auftrag, sofern er nicht einem 
anderen gesetzlich geregelten Vertragstypus entspreche, ist  

zunãchst die i n  Doktrin und Praxis anzutreffende und er
wãhnte Ansicht zu verwerfen, dass es sich beim Ingenieurver
trag um einen «gemischten Vertrag» oder um einen Vertrag 
«sui generis »  handle. Er muss vielmehr kraft positiver 

Anordnung des Gesetzgebers ein Auftrag sein, wenn er nicht, 
was zu prüfen ist, einem anderen der geset7lich geregelten 
Vertragstypen zugeordnet werden kann. Dabei hat zum vorn
herein der Dienstvertrag auszuscheiden, einmal weil der 

Ingenieur fraglos in keinem Subordinationsverhãltnis zum 
Bauherrn steht, und sodann, weil der Ingenieur seinem Auf
traggeber keine abhiingige Arbeit leistet, was beides für den 
Dienstvertrag wesentlich ist  (BGE 95 I 24 f.). Zu fragen bleibt 
daher einzig, ob es sich beim Ingenieurvertrag um einen 

Werkvcrtrag handle, schon deshalb, weil im sch-weizerischen 
Itecht eine den §§ 2222 ff. , insbesondere § 2230 Codice civile 
Raliano entsprechende Vorschrift fehlt ,  wonach Gegenstand 
eines Werkvertrages «opera manuale» und «opera intelle
tuale» sein konnen. Die Legaldefin it ion von Art. 363 OR 
lautet : 

« Durch den Werkvcrtrag verpflichtet sich der U n tcrnehmer zur 
Herstel l ung eines Werkes und der Bestel ler zur Leistung einer 
Vergütung. » 

Das Gesetz erweist  sich demnach in unserem Z usammen
hang als unergiebig, gibt also keine Auskunft über die Frage, 
ob im schweizerischen Recht auch geistige Arbeit Gegenstand 
des Werkvertrages bilden konne. Aufschlussreicher ist in dieser 
Hinsicht das deutsche Recht, das in § 63 1 BG B folgendes 
bestimmt : 

« D urch den Werkvertrag wird der U nternehmer zur Herstel
J un g  des versprochenen Werkes, der BesteJ Jer zur Entrichtung der 
vereinba rten Yerglitung verpflichtet. 

Gegenstand des Werk vertrages kann sowohl die Herstellung 
oder Veriind e rung einer Sache als ein anderer durch A rbcit oder 

Dienstleisw n g  herbeizufl'thrender Ei'fol g  sei n . » 

Gautschi, der Kommentator des A uftrags- und Werkver
tragsrechtes, bemerkt in diesem Zusammenhang wohl zutref

fend ,  wenn das Bundesgericht von einem «certain résultat 
matériel ou immatériel, mais objectivement constatable» 

(BGE 8 3  lJ 528) oder von einem <<Unkorperlichen Leistungser
folg» (BGE 70 IT 2 1 8) als Gegenstand des Werkvertrages 
spreche, so stehe dies zwar mit  der erweiterten Definition des 
deutschen BGB im Einklang, kaum aber mit  derjenigen des 
OR (Vorbemerkungen zu Art. 363-379 O R ,  S. l O  N 2). 

Weil i ndessen sowohl der Unternehmer im Werkvertrag 
als auch der Beauftragte im Auftragsverhãltnis i hrem Vertrags
partner selbstãndig gegenüberstehen, das beim Dienstvertrag 
festgestellte Subordinationsverhãltnis also fehlt, und weil 
überdies im schweizerischen Recht die Entgeltlichkeit kein 
U nterscheidungsmerkmal zwischen Werkvertrag und Auftrag 

bi ldet, muss Unterscheidungskriterium allein der Gegenstand 
der Arbeit sein . . .  (Gautschi), Werkvertrag, Vorbemerkungen zu 
Art. 363-379 OR, N 3 b). «Werk » im Sinne von Art. 3 63 OR 

(ouvrage, opera) ist - wie das Bundesgericht schon sehr früh im 
J a h re 1 895 erkannt hat - immer das Resultat von A r  bei t an 
korperlichen Sachen (BGE 2 1  S. 1 9 1 ) .  lnfolgedessen ist 
«Werk » umgekehrt niemals das Resultat derjenigen Arbeit, 
die der besonders wissenschaftlich oder künstlerisch Ausgebil
dete verrichtet (Gautschi, a.a.O.,  N 1 ) .  Die durch ein schweize
risches Hochschuldiplom ausgewiesenen Ingenieure gehoren 
den sog. wissenschaftlichen Berufsarten an, so dass schon aus 
dieser Tatsache geschlossen werden muss, der selbstãndige 
Tngenieur arbeite nicht im Werkvertrag, sondern im Auftrags
verhãltnis. Tatsiichlich ist  z.B. nicht mehr kontrovers, dass die 

Arbeit des Arztes, des Anwalts, des Komponisten, des Schau
spielers nicht im Werkvertrag, sondern auftragsrechtlich vet 
richtet wird (Gautschi, a.a.O.,  N .  5). Kiar sollte aber auch sein, 
dass der Ingenieur, der für ein Bauwerk Berechnungen anstell t ,  
Plãne und Kostenvoranschlage ausarbeitet usw., a ls  Arbeits
produkt keine korperliche Sache liefert, sondern schopferische 
ldeen hervorbringt, so dass sein Vertragspartner die Kopt� 
arbeit, nicht das verwendete Papier oder die mechanische 
Schreib- oder Zeichenarbeit honoriert (Gautschi, a.a.O.). 

Mit dieser Zuordnung des Ingenieurvertrages zu den 

A uftragsverhaltnissen dürfte die praktikable Losung gefunden 
sein. Das Bundesgericht hat im Jahre 1 93 7, als es den 
Architektenvertrag grundsãtzlich d en Regeln des A uftrags
rechtes unterstellte, folgende zu unterstreichenden Erwãgungen 
angestel l t  (BGE 63 11 1 77) : 

« Prakt ische Erwiigungen, i nsbesondere Zweckmassigkeits
gründe, sprechen zwingend für eine grundsãtzlich ei nheitliche 
Beband lung des ganzen Vertragsverhãltnisses. Denn die einzdnen, 
auf das namliche Endziel gerichteten und aucb regelmãssig gesamt
h aft hono rierten A ufgaben des Architekten hãngen untereinander 
eng zusammen. Wollte man in bezug auf die einzelnen Teilleistungen 
nebeneinander uneingeschrãnkt versch iedene Vertragstypen zur 
Anwendung bringen, so würde das z u  ganz unnatürlichen Verhaltnis
sen führen. Was die Parteien mit Wissen und Wille n  zu einer Einbeit 
zusammengeschlossen haben, dü rfte der Richter hi:ichstens dann 
auseinandernehmen, wenn hiezu eine rcchtliche Notwendigkeit 
vorlãge. Das ist i n dessen nicht der Fal i .  Die sámtlichen vertraglichen 

Obliegenheiten des Architekten erschi:ipfen sich in A rbeitsleistungen, 
und diese ki:innen jedenfalls dem Grundsatze nach ohne Beeintrachti
gung der Rechtsstellung des einen oder andern Beteiligten zwanglos 
demjenigen Vertragstypus über Arbeits- bzw. D ienstleistungen 

u nterworfen werden, der dem gesamten, zusammengefassten Ver
haltnis am besten entsprich t ;  . . .  » 

3 . Schlussfolgerungen 

Aus dem hier gewonnenen Ergebnis, wonach der lnge
nieurvertrag als einfacher Auftrag zu qualifizieren ist, ergeben 
sich verschiedene wichtige Schlussfolgerungen, die allein es als 
sinnvo l l  crscheinen lassen, sich überhaupt mit der Rechtsnatur 
des lngen ieurvertrages auseinanderzusetzen : 

a) Zunachst folgt aus der Auftragsqualifikation,  dass der 
selbstãndige Ingenieur nicht werkvertraglich für den Erfolg, 
sondern auftragsrecht l ich nur für Sorgfalt haftet (Art. 328, 

398, 422 Abs. 2 und 538 OR ; Gautschi, a.a.O. ,  N 7 und 8). Der 
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Ingenieur steht nicht für erfolgreiche, wohl aber für sorgfaltige 
Ausführung seiner Arbeit ein. Diese Haftung ist freilich durch 
Art. 6 der Ordnung für Arbeiten und Honorare der Bauinge
nieure, Ausgabe 1 969, in verschiedener Hinsicht eingeschrankt, 
dies aber wohlgemerkt nur dann, wenn die SIA-Norm 103 zum 
Bestandteil des Ingenieurvertrages erhoben worden ist. 

b) Aus der Auftragsqualifikation des Ingenieurvertrages 
folgt sodann, dass die Honorarforderung des Ingenieurs des 
Privilegs des Bauhandwerkerpfandrechtes nicht teilhaftig sein 
kann. Dies hat das Bundesgericht schon im Jabre 1 939 mit 
Bezug auf die Honorarforderung des Arcbitekten dami t  
begründet, dass e s  sich bei dessen Arbeit für den Bau, die i n  der 
Anfertigung der Plane und in der Bauaufsicht besteht, nicht 
um eine Arbeit handelt, die nach ihrer Leistung mit dem Bau 
korperlich verbunden ist wie die Bauleistungen der Handwer
ker und Unternehmer (BGE 65 II 1) .  Nach seiner sozialen 
Stellung gegenüber dem Bauherrn erscheine der Architekt -
und folgerichtig auch der Ingenieur - des mit Art. 837 und 
841 ZGB beweckten Schutzes nicht oder jedenfalls nicht in 
dem Masse bedürftig wie der Bauhandwerker und Unterneh
mer. Beim Erlass der Bestimmungen über das Bauhandwerker
pfandrecht sei der Architekt und - wie man h inzufügen muss -
der Ingenieur bewusst ausgeschlossen worden, eben mit Rück
sicht auf seine ganz anders geartete rechtliche Stellung. 

e) Schliessl ich folgt aus der Auftragsqualifikation des 
lngenieurvertrages meines Erachtens, dass der dem Ingenieur 
erteilte Auftrag auf Grund von Art. 404 Abs. l OR jederzeit 
und bedingungslos widerrufen werden kann und nur bei 
unzeitigem Widerruf ei ne Schadenersatzpflicht gemass Art. 404 
Abs. 2 OR entsteht, wiihrend der Rücktritt des Bestellers beim 
Werkvertrag dazu führt, dass der Unternehmer gemiiss 
Art. 377 OR voll schadlos gehalten werden muss 
(BGE 96 II 192). Folglich ist der in Art. 8 der Ordnung für 
Arbeiten und Honorare der Bauingenieure, Ausgabe 1 969, für 
den Fali des Rücktritts des Auftraggebers vorgesehene Zu
schlag von 1 5 %, da gegen Art. 404 Abs. l OR verstossend, 

ungültig (Gautschi, Art. 404 N 1 0  a und b sowie Vorbemer
kung zu Art. 363-379 OR, N) ; Kassationsgericht St. Gallen 
n SJZ 42 Nr. 73 S. 1 87). Es sei nicht verschwiegen, dass diese 
Ansicht ihre Gegner hat. So hat z.B. Stiffler (Schweizerische 
Bauzeitung, 84 [1 966], H. 28 S. 520-522) behauptet, die 
entsprechenden Zuschlagsklauseln d er SIA-Honorarordnung 
seien nicht als Zuschlag im Sinne einer Konventionalstrafe 
gemeint, sondern , stellten vielmehr eine Pauschalierung des 
erfahrungsgemãss immer schwer zu berechnenden Schadener
satzes dar. Ruppert weist darauf hin, dass es sich beim 
Ingenieurvertrag - was hier abgelehnt wurde - um einen 
Vertrag «sui generis» handle, bei dem der Zuschlag von 1 5 %  
zulassig sei (Zum Widerruf des Bauherrn bei m Architektenver
trag und dessen Folgen, SJZ 66 S. 284 ff.) Reber (Rechtshand
buch für Bauunternehmer, Bauherr und Architekt, S. 1 58) 
pflichtet der Ansicht Stifflers bei, derzufolge eine Pauschalie
rung des Schadenersatzes wegen des Rücktritts durch den 
Bauherrn vorliege. AU diese Versuche aber, die Zuschlagsklau
seln zu retten, vermogen nicht zu überzeugen. Einmal niimlich 
ist der Architektenvertrag ein Auftrag, kein Vertrag «sui 
generis», und sodann kann beim Architektenvertrag so wenig 
wie bei anderen Vertragstypen ein schützenswertes Interesse an 
einer Pauschalierung von Schadenersatz anerkannt werden. Es 
muss genügen, dass Art. 404 Abs. 2 OR dem Ingenieur einen 
Schadenersatzanspruch bei unzeitigem Widerruf gewãhrt, in 
welchem Falle es dem Ingenieur in aller Regel auch moglich 
sein wird, seinen Schaden zu beziffern. Das Schulbeispiel für 
ei nen unzeitigen Auftragswiderruf ist j a der Tatbestand, wo der 
Ingenieur im Hinblick auf einen speziellen Auftrag etwa 
qualifiziertes Personal angestellt, zusãtzliche Büroriiume ge
mietet hat und dergleichen. Hier dürfte es kaum je Schwierig
keiten bereiten, den dem Ingenieur entstandenen Schaden 
nachzuweisen. Sein Verdienstinteresse allein kann so wenig 
geschützt sein wie dasjenige des Arztes oder Anwaltes. 

Adresse des Verfassers : D r. iu r. Georg Aschwanden, Rechtsanwalt, 
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich. 

Folgerungen aus der Praxis des beratenden lngenieurs 

in zivilrec htlic her Hinsic ht 

Von R .  Henauer, Zür ich 

Aufgrund der Erjàhrungen a/s projektierender lngenieur 
und a/s Experte weist de r Verjàsser auf Schiiden und daraus sich 
ergebende Verantwortlichkeiten und Folgen hin. Die Fiil!e des 
Stoffes wird nur einen Überb!ick gestatten. 

l. Verantwortung und Risiko 

Diese Ausführungen sollen die Verbindung herstellen 
zwischen den juristischen und versicherungstechnischen Pro
blemen zu denjenigen technischer Art, denen sicb der Ausfüh
rende im Schadenfall gegenübergestellt sieht. Der Titel des 
Aufsatzes will nicht sagen, dass weit in jurist ische Gefilde 
eingedrungen wird, er soll nur die Abgrenzung des Themas 
anzeigen. 

Es wird die Verantwortung der im Bau Beteiligten zu 
untersuchen sein : Architekten, Bauleitung, Geologen, Inge
nieure und Unternehmer. D iese Berufe bieten dem Auftrag
geber ihre Kenntnisse un d Erfahrungen au f den versch iedenen 
Fachgebieten sowie ihre Leistungsfiihigkeit an. Dazu soll der 
Wille zur guten, wirtschaftlichen Losung der Bauaufgaben 
treten ; diese Losung hat innerhalb der notwendigen Sicher
heitspflichten und Vorschriften zu Iiegen. 
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Es ist nach den Regeln der Baukunde vorzugehen, und 
Sorgfaltspf!ichten dürfen nicht verletzt werden. Diese Begriffe 
geben oft schon Anlass zu Diskussionen. Die Regeln der 
Baukw1de sind mit dem umschrieben, was Gesetz, Vorschrif
ten, Normen und Richtlinien angeben. Ebenso wird man sich 
auf Angaben in der Literatur - vernünftig und kritisch 
angewendet - stützen dürfen. Sicher konnen auch eigene und 
fremde Erfahrungen und begründete Überlegungen mass
gebend sein. 

In diesem Rahmen ist der lngenieur, der Architekt, der 
Geologe usw. verpflichtet, die ihm übertragenen Bauten 
miingelfrei vorzubereiten, zu projektieren, ausführen zu las
sen. Mogliche Gefahrenherde für Schiiden und Unfãlle müs
sen erkannt werden ; dazu braucht es das notwendige Wissen 
und Konnen. Es braucht den Willen, das Mogliche zu tun, um 
Schadenursachen auszuschalten. 

Auch ist das mogliche Risiko abzuschatzen. Der lnge
nieur hat seine Grenzen und die Grenzen des Materials und 
der Konstruktion zu kennen. Er darf und so li den Mut ha ben, 
sein Wissen oder Nichtwissen den Auftraggebern zu sagen 
und entsprechend konsequent zu handeln. 



Der Experte hat oft auch Schadenfiille zu beurteilen, bei 
denen die Schuld nicht mehr eindeutig Verletzungen von 
Regeln der Baukunst zugeschrieben werden kan n :  unbe
kannte, nicht voraussehbare Ursachen, h ohere Gewalt usw. Es 
konnen aber auch bestimmte Bodenverhãltnisse oder Kon
struktionen schuld sein, bei denen bekannte Schãden vorkom
men, die man sich heute no::h nicht genau erklãren kann. 
Vorsichtigerweise sind sie zu meiden, oder solche Bauten 
dürfen nur unter gewissen, angemessenen Vorbehalten ausge
führt werden. Dies kann Recht und muss die Pfiicht eines 
jeden sein, sonst vernachlãssigt er die Sorgfaltspflicht, wenn er 
auch keine « anerkannten Regeln » verletzt. Werden solche 
Risiken bewusst und entgegen besserem Wissen eingegangen, 
wird dies eher als Verletzen der Regeln der Baukunst bezeich
net. Die Kühnheit, um es so zu nennen, muss also immer auch 
durch Erkenntnis und Erfahrung geschützt sein. 

Der Erfolg kann sich in der Hauptaufgabe einstellen, 
unvorhergesehene, nicht beachtete Nebensãchlichkeiten kon
nen aber zu Schãden führen. 

Die Übernahme freiwilliger Dienste, also das Arbeiten 
ohne speziellen Auftrag, kann mit Risiken und damit mit 
zusãtzlicher Verantwortung verbunden sein. Kompetenzüber
schreitungen konnen folgenreich werden, auch wenn sie im 
Sinn der guten Dienste an der Sache erfolgen. 

Es ist wichtig, dass eine klare Auftragserteilung vorliegt. 
Auch der Auftraggeber hat dabei seine Pfiichten, die beispiels
weise darin bestehen, die der Aufgabe angemessenen Betreuer 
zuzuziehen. Erfüllt er diese Pfiichten nicht, vielleicht sogar aus 
finanziellen Gründen, so kann er an einem Schaden mittra
gend erklãrt werden. 

Der Auftraggeber sollte dem von ihm gewãhlten Inge
nieur das Vertrauen schenken konnen, und dieser muss es 
rechtfertigen, indem er seine Sorgfaltspflicht, gemãss Auftrag
OR 394 u. f. und z. T. in den SJA-Normen und Ordnungen 
genauer umschrieben, -erfüllt. Es ist allerdings strittig, o b die 
Beauftragung des Ingenieurs durch Auftrag oder Werkvertrag 
geschieht, unsere Honorarordnungen unterscheiden hier auch 
je nach Teilleistungen. Normalerweise, heute fast durchweg, 
nehmen die Gerichte die Form des Auftrags an, nur in ganz 
besonderen Fãllen den Werkvertrag, das kann besonders bei 
Haftungsfãllen wesentlich sein. 

Die Sorgfaltspflicht beginnt schon mit der Voruntersu
chung und dem Vorprojekt. Durch seine Kenntnisse und 
Erfahrungen muss der Ingenieur aus der wachsenden Vielfalt 
der Konstruktionen, Anlagen und Einrichtungen das tech
nisch und wirtschaftlich Richtige vorschlagen, also planen. 
Damit hãngt der Kostenvoranschlag für die richtig gewãhlte 
Bauart oder Anlage zusammen. Allfãllig nachgewiesene Schã
den aus falschen Vorausmassen und Kostenvoranschlãgen 
sind in unseren Haftpfiichtversicherungen nicht gedeckt und 
werden es auch weiterhin nicht sein ; wir ha ben sie al so selbst 
zu tragen . Besonders im Verkehr mit Generalunternehmern 
oder bei Pauschalvergebungen - in neuerer Zeit besonders 
aktuell - fallen solche Risiken ins Gewicht. Arbeiten, die zum 
voraus nicht genügend abgeschãtzt und überblickt werden 
konnen, sollen als solche bezeichnet werden. Als Beispiele 
seien dafür Ausmasse von Wasserhaltung und Injektionen 
genannt. 

Die Vielfalt der Probleme des Tiefbaus, die Entwicklung 
der Technik zur Bewãltigung dieser Probleme führen dazu, 
dass vielfach die Verantwortung nicht mehr beim einzelnen 
allein Iiegen kann oder muss. Bei Schãden im Grundbau ist in 
seltenen Fãllen das Versagen einer Einzelperson oder -firma 
massgebend, sondern viel eher dasjenige einer Gruppe von 
Beteiligten. Dabei konnen die Verschuldensgrossen der einzel
nen ganz unterschiedlich sein. Für den Experten stellt sich 
dann oft d ie schwierige Aufgabe, den Verantwortungsbereich 

eines jeden abzugrenzen. Die Vielzahl von Verantwortlichen 
führt oft dazu, dass der Schaden bei Nahtstellen oder bei 
Nebensãchlichkeiten auftritt, die keiner genügend beachtet 
hat. 

Im Grundbau, in Fundations- und Baugrubensicherungs
fragen, müssen Wissen und Erfahrung zusammengespannt 
werden. Es geht auch vielfach nicht ohne den Praktiker. Da 
dieser meist auf der Unternehmerseite steht, werden oft im 
Vorprojekt- bzw. Submissionsstadium die besten und wirt
schaftlichsten Baumethoden diskutiert, vorgeschlagen und 
bestimmt. Der lngenieur wird dabei abwãgen müssen, wie 
weit sein Einverstãndnis mit den Vorschlãgen des Unterneh
mers gehen kann. Ebenso muss er ja auch die Empfehlungen 
des Bodenmechanikers bzw. Geologen, der zugezogen wurde, 
kritisch in technischer Hinsicht würdigen. Er wird also z. B. 
angegebene Bodeneigenschaften wohl übernehmen dürfen, 
Schlussfolgerungen daraus für den Bau, wie Fundation und 
Baugrube, sind von ihm aber sorgfãltig zu prüfen und zu 
fassen. Ebenso verhãlt es sich mit den Vorschlãgen des 
Unternehmers. Es sei denn, es werden Vorbehalte bzw. 
Einschrãnkungen über die Aufgabe des Ingenieurs gemacht, 
oder der Unternehmer übernimmt mit dem Auftrag auch die 
Verantwortung für den guten Erfolg seines besonderen 
Systems. 

Neben den fachlichen sind auch ortliche Bereiche der 
einzelnen Verantwortlichkeiten abzustecken, um ungedeckte 
Nahtstellen zu vermeiden. Die gegenseitige Beeinfiussung und 
Übergreifung sind bei beiden gross. Der Fortschritt der 
Technik hat diese noch begünstigt. Durch die Entwicklung 
unserer Wirtschaft und Technik ist zudem vielfach eine 
Überforderung des einzelnen eingetreten. Schadenfãlle zeigen 
alle diese Tendenzen deutlich. 

2. Beispiele aus der Praxis 

Anschliessend an diese allgemeinen Feststellungen und 
Umschreibungen zu Verantwortungsfragen seien diese durch 
einige Baubeispiele nãher dargestellt. 

Beim Beispiel der Fundierung ist die zulãssige Tragfãhig
keit und Setzung massgebend für die Wahl des Systems und 
der Grossenordnung. Voraussetzung für beides ist die Kennt
nis des Untergrundes. Unsere Haftpfiichtversicherungen ver
weigern den Versicherungsschutz in Schadenfãllen, bei denen 
angemessene Bodensondierungen nicht ausgeführt worden 
sind. Es ist deshalb in den letzten Jahren bezüglich der 
Zusammenarbeit mit dem Geologen bedeutend besser gewor
den. Was immer noch Anlass zu Schãden gibt, ist das 
ungenügende Erfassen des Setzungsverhaltens des Bodens. Dies 
zwar nicht nur aus der Bodenpressung allein, sondern auch 
aus allfãlligen Ãnderungen des Wasserhaushaltes, dem beson
ders in Iehmigem Boden zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
Die Fundationstiefe hat sich auch nach der Grenze der 
konstanten Bodenfeuchtigkeit in volumenempfindlichen 
Boden zu richten. In den geologischen Aufschlüssen sollten 
diese Koten festgestellt werden, und der lngenieur hat sie zu 
beachten. Allfãllige Drainagen sind zu berücksichtigen. Vor
aussetzung ist ein richtiges Erkennen bzw. Übermitteln der 
bodenmechanischen Eigenschaften. 

Die Fundierung selbst wird besonders bei der Pfãhlung 
zu Überschneidungen der Verantwortlichkeiten führen kon
nen. Verschiedene Pfahlsysteme sind ohne Belastungsproben 
für den lngenieur nicht ohne weiteres einer genügenden 
Kontrolle über Tragfãhigkeit zugãnglich. Die Garantie für die 
vorgeschriebene Traglast wird deshalb oft kurzerhand dem 
Unternehmer übertragen. Auch in diesen Fãllen ist doch eine 
Kontrolle der Pfahllãnge und damit eine angenãherte Pfahl
Iastbestimmung durch den lngenieur moglich. Ausführungs
fehler gehen zu Lasten des Erstellers. 
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Dass bei Pfiihlungen noch weitere Schadenquellen auftre
ten kónnen, sei hier n ur angedeutet : negative Mantelreibung 
bei Auffüllung, unzulãssige Horizontalkriifte aus seitlichen 
Erddrücken, wie beispielsweise infolge von Auffüllungen oder 
Aushüben. Es wird deshalb unumgiinglich sein, dass der 
lngenieur sich auch darum kümmern muss, was um seine 
Pfiihle herum geschieht oder geschehen kónnte. Er ist verant
wortlich dafür, dass die Pfiihle allen ihm bekannten Kriiften 
standhalten kónnen. Auch der Unternehmer wird sich nach 
Móglichkeit darum bemühen müssen, dass sein Werk nicht 
gefiihrdet wird. Das ist für ihn besonders wichtig, solange es 
nicht abgenommen ist. 

Die Baugrubensicherungen, seien es Spundwiinde oder 
Betonwiinde im Bentonitverfahren erstellt, oder Rühlwiinde 
mit Eisen- oder Betonpfiihlen führen zu iihnlichen Ü ber
schneidungen von Verantwortlichkeiten des lngenieurs und 
des Unternehmers. Im gleichen Masse ist das auch bei 
Spriessungen, Verankerungen und der Wasserhaltung der 
Fali. W o h! sin d, wie bei den Fundationen un d den Pfiihlen, 
die statischen Belange und das Projekt Sache des Ingenieurs, 
die Bodenkennziffern diejenigen des Geologen, aber zum 
gróssten Teil ist, man denke nur an die Qualitiit der Veranke
rungen, die Ausführung eine G arantieangelegenheit des 
U nternehmers. Es werden hiiufig besonders bei Pfiihlungen 
und Baugrubensicherungen auf Unternehmer Aufgaben und 
Verantwortung abgewiilzt, die eindeutig im Bereich der lnge
nieuraufgabe l iegen. Mit der Weiterleitung von dem lngenieur 
zustehenden Berechnungen und Projektierungen bleibt seine 
Verantwortung gegenüber dem Bauherrn gemiiss dem lnge
nieurvertrag bestehen. Günstigenfalls kónnen ihm vielleicht 
Rückgriffsmóglichkeiten verbleiben. Aehnliche Verhiiltnisse 
kommen auch bei Auftriigen mit Fertigelementen und Stahl
konstruktionen vor. 

Ein sehr wichtiges Kapitel betrifft die Immissionen : E s 
sei hier auf gegenseitige Beeinflussungen im Bauwerk selbst 
und solche auf die Nachbarschaft hingewiesen. 

Viel zu wenig beachtet werden die internen Einflüsse 
aufeinander. Die Schiiden daraus sind betriichtlich, besonders 
im Hochbau, auf den hier nicht eingetreten wird. In all diesen 
Fiillen von gegenseitigen Einflüssen sind die Verantwortlich
keiten oft schwierig aufzuteilen. Auf die Zusatzkriifte, die aus 
Auffüllungen (manchmal durch Dritte ausgeführt) auf Pfiihle 
und Wiinde entstehen kónnen, wurde schon h ingewiesen. Bei 
spiiter durchgeführtem Aushub kónnen zum Beispiel Pfiihle, 
die nur unten fest stehen, auf Mantelliinge aber in sehr 
weichem Boden liegen, schriiggestellt werden, da durch die 
Art des Aushubs ein Fliessen des Materials unter Aushub
sohle vom nicht ausgehobenen Teil her stattfinden kann, 
wodurch die Pfiihle mitgeführt werden. Zudem kónnen einsei
tig gróssere Erddrücke auftreten. Die Art des Aushubes sollte 
also hier den besonderen Verhiiltnissen angepasst werden, 
damit schwere Schiiden an der Pfiihlung vermieden werden 
kónnen . 

Die Berechnung von Stützmauern wird nach gewissen 
bestimmten oder angenommenen Bodenkonstanten durchge
führt. Sie erfolgt normalerweise für den aktiven Erddruck von 
der Berg- bzw. Auffüllseite her. Eine Vorschrift oder eine 
Kontrolle der Art der Hinterfüllung fehlt aber leider sehr oft. 
Unzuliissige Bewegungen und Verformungen in der Mauer 
entstehen dabei oft, sei es, dass das Auffüllgut qualitiitsmiissig 
der Annahme nicht entspricht, sei es, dass ein Wasserdruck 
sich aufbauen kann, sei es, dass die Gefriersicherheit hinter 
der Mauer nicht gewiihrt ist. Aber auch durch den Auffi.illvor
gang selbst, durch Befahren und Verdichten bis an die 
Mauerrückseite, oft auch viel zu rasch nach dem Betonieren 
ergeben sich Bewegungen und Verformungen. 
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Dass bei abzusichernden Grubenwiinden Spriessungen 
bzw. Verankerungen und Aushub sicherungsmiissig aufeinan
der abgestimmt werden sollen, sei hier nur erwiihnt. Es muss 
aber leider immer wieder festgestellt werden, dass aus wirt
schaftlich-arbeitstechnischen Gründen viel zu viel ausgehoben 
wird und dass damit zu grosse Risiken eingegangen werden. 
Zudem kónnen unzuliissige Deformationen in den abzuspries
senden Wiinden auftreten, die zu iiusseren Setzungen und 
Schiiden führen. Oft ist die falsch verstandene Beiziehung des 
passiven Erddruckes Grund zu vielen Schiiden. Es wird 
vielfach zu wenig berücksichtigt, dass dieser erst nach gewis
sen, zum Teil erklecklichen Deformationen des abzustützenden 
Wandteils zur vollen Wirkung kommt. Die Zuliissigkeit sol
cher Verbiegungen der Wand besonders im dahinterliegenden 
Geliinde muss auch berücksichtigt werden, wenn Schiiden 
vermieden werden sollen. 

Die Art der A bstützung hat zweckentsprechend zu sein. 
Baugrubensicherungen, die keine Bewegung hinter sich zulas
sen dürfen, sollen al so auch ni eh t elastisch, z. B. durch eine 
unausgesteifte Stahlrahmenkonstruktion, abgestützt werden. 

Wichtig sind die Probleme der Wasserhaltung. Struktur
empfindliche, besonders aber volumenunbestiindige Bóden 
sind hier besonders heikel. Heute müssen noch zusiitzlich die 
Vorschriften des Gewiisserschutzgesetzes eingehalten werden. 

Es sei noch auf den Schutz vor Immissionen der Nach
barschaften kurz eingegangen : Erschütterungen, Setzung, 
Liirm usw. 

Bezüglich der Erschütterung aus Sprengungen kónnen 
gute Spezialbüros die zuliissigen Grenzen der Sprengladungen 
angeben, als neutrale Experten wirken und auch die Kontroll
messungen durchführen. Die übrigen Erschütterungen kom
men hauptsiichlich von den Rammarbeiten her. Man versucht 
in schwierigen Fiillen durch Vorbohren von Lóchern solche zu 
mindern. Setzungen kónnen bei bestimmten Bóden auch 
infolge dieser Erschütterungen entstehen. Aber auch die 
Erstellung der Wiinde selbst kann Setzungsursache werden 
(Blócke, Nachrutschen von Material beim Aushub). Interes
santerweise werden die meisten Schiiden an der Nachbarschaft 
bei einer oft zu sorglosen Erstellung der Führungsmauern bis 
unter die Nachbarfundamente festgestellt. 

3. Verantwortung und Schuldanteile 

Alle diese Schiiden führen meist zu Diskussionen weniger 
über die Ursache als über die Schuldanteile. Die Überschnei
dungen der Verantwortlichkeiten móchte dann jeder Beteiligte 
zu seinen Gunsten auslegen. 

Der Bauherr hat ein Gremium von Baufachleuten : Geo
loge, Ingenieur, Unternehmer, Bauleitung zugezogen, das 
nach den Regeln der Baukunde, nach dem Stand der Technik 
und mit aller Sorgfaltspflicht sein Bauvorhaben durchführen 
soll. Es gehórt zur Sorgfaltspflicht des Bauherrn bzw. des 
Beauftragten, diejenigen zuzuziehen, die diese Regeln der 
Baukunde kennen, also Spezialisten ihres Faches sind. Im 
Tiefbau zeigt es sich auch immer mehr, dass einzelne Gebiete 
zu Spezialgebieten werden. Die Gefahr besteht nun, dass diese 
für sich vielleicht richtig ausgeführt werden, auf die Nachbar
schaft aber zu wenig Rücksicht nehmen. Hier sind zusiitzliche 
Aufgaben der Koordination gegeben , die wohl hauptsiichlich 
bei Bauleitung und Ingenieur liegen. Man darf sich nicht nur 
auf seinen Aufgabenkreis beschriinken, also auf das Werk, 
dessen Bearbeitung einem obliegt, sondern man muss sich 
auch darum kümmern, o b durch andere Einflüsse, z. B. nicht 
honorarpflichtiger Aushub usw., noch andere Gefahren auf
treten. Ansonst hat man die Pflicht, hier Vorschriften zu 
machen. Âhnliches ist vom U nternehmer zu sagen, der ja auch 
darauf zu achten hat, dass seinem Werk (solange es noch nicht 
abgenommen ist, bleibt es in seinem Risiko) nichts geschieht. 



Jeder hat mit seinem Wissen und seiner Erfahrung am 
guten Gelingen beizutragen. Wo beides reichlich vorhanden 
ist und auch der Wille und die Zeit, es anzuwenden, ist dem 
Bauherrn und dem Bauwerk am besten gedient. Damit kann 
die Schadenanfa.lligkeit auf ein Minimum gedrückt werden . 

Heute ist diese Schadenanfalligkeit aber gross. Neben der 
Expertentatigkeit hatte der Verfasser auch als Mitglied der 
Kommission für Haftpfiicht- und Bauwesenversicherung noch 
weitere Einblicke in die Schadenfalle bekommen, die zu einer 
empfindlichen Pramienerhohung führen sollen. Ganz sicher 
fiillt ein Teil dieser Schadenfalle neben den heutigen moder
nen Bauweisen der Ü berforderung des einzelnen zur Last, 
wobei das Personalproblem keine geringe Rolle spielt. Interes
santerweise sind kürzlich die ersten Schadenfalle wegen « zu 
starker Vertrauensseligkeit zum Computer » aufgetreten . Es 
ist auch h i er so : Programme müssen stimmen, un d es nützt 
nichts, bestehende Verhaltnisse in vorhandene Programme zu 
zwiingen und dann mit moglichst vielen, allerdings nicht 
richtigen Ergebnissen beglückt zu werden. Doch dies gehort in 
den Bereich der Berechnungsfehler, auf die hier nicht einge
gangen sei, da bei solchen die Verantwortlichkeiten kiar sind, 
ebenso wie auch reine Ausführungsmangel, soweit Bauaufsicht 
nicht mitschuldig ist, eindeutig Schuldige auf Unternehmer
seite haben. 

Die Betreuung der Sicherheit im Tiefbau gehort gewiss zu 
den interessantesten Aufgaben aller Beteiligten. Aber gerade 
hier ist vieles dem Ermessen anheimgestellt, weil den gefahr
lichsten Problemen rechnerisch oft nur ungenügend beizu
kommen ist. Erfahrungen spielen eine grosse Rolle. Es ist aber 
Voraussetzung, dass der Jngenieur die Begriffe der Boden
mechanik, den statischen und hydraulischen Grundbruch 
beherrschen muss. Berechnungen geben Grossenordnungen, 
mehr nicht. Es sei hier nur die Flut der empfohlenen 
Berechnungsmethoden für Wande und ihre Verankerungen 
erwahnt. Es ist notig, dass die Sicherheitsgrade den jeweiligen 
Verhiiltnissen angepasst und Empfehlungen nicht stur ange
wendet werden. 

Noch einige Bemerkungen zur Zusammenarbeit Boden
mechaniker/Geologe/fngenieur : Diese müssen wohl am eng
sten im Gebiet der Setzungsvoraussage zusammenarbeiten. 
Eine reine analytische Setzungsberechnung ist infolge der 
vielfachen Unsicherheiten der eingesetzten Werte und Wir
kungsbreiten mit einer gewissen gesunden Skepsis und Vor
sicht aufzunehmen. Stellen nach dem Komma tiiuschen eine 
Genauigkeit vor, die nicht vorhanden sein kann. Ganz beson
ders gilt dies bei den ungleichen Setzungen, die haufig zu 
Schaden führen. Vorbelastungen des Bodens, natürliche oder 
künstliche, beeinfiussen das zukünftige Setzungsmass unter 
dem Gebaude massgebiich. Wichtig ist die Diskussion zwi
schen Geologe/lngenieur über das mogliche Verhalten von 
strukturempfindlichen Boden : di e Bildung von Schlipfschich
ten (es sind solche schon bei Entlastungen aufgetreten), 

Strukturiinderungen, Konsolidierungsprozessen, die die Erd
eigenschaften meist in schlechtem Sinne für das Bauvorhaben 
grundlegend andern kounen. Die Auswirkungen von Erschüt
terungen und Vibrationen wie auch von Grundwasserabsen
kungen auf den Untergrund wird der Durchschnitts-lngenieur 
auch kaum ohne Mithilfe des erdbaumechanischen Fachman
nes genügend beurteilen konnen. Auch hier treten Wechsel
beziehungen in der Aufgabe und Verantwortung beim Projekt 
durch Zuziehung der Spezialisten auf, die i m  Schadenfall 
berücksichtigt werden müssen. 

4. Massnahmen gegen Schãden 

Schaden in und durch Tiefbauarbeiten sind oft sehr 
gross. Vielfach werden sie verursacht, weil Massnahmen, die 
den Schaden verhütet hatten, nicht oder zu wenig ergriffen 
worden sind. O b dem so sei, ist eine haufige Expertenfrage der 
Versicherung, da solche « Einsparungen » dem Bauherrn be
l as tet werden. Wenn sich eine Gefahr abzeichnet, werden sehr 
oft noch nicht mit der notigen Konsequenz, aus Kostengrün
den (wer zahlt das n un?), Gegenmassnahmen eingeleitet. 
Mancher Schaden konnte mit raschem und richtigem Handeln 
kleiner gehalten werden. Wenn z. B. ein Hang einmal rutscht 
und sich eine Schlipfschicht gebildet hat, dann kann schon 
eine viel ungünstigere Lage da sein als vorher bei drohenden 
Anzeichen. Katastrophal wird es dann, wenn der Umschlies
sungswand der Fuss entgleitet. Also in diesem Fali sofort 
belasten ! 

Schwierig sind sofortige Gegenmassnahmen bei veranker
ten Wiinden, wenn die Verankerungen ungenügend sind oder 
werden (z. B. Frosteinfiuss, Wassereinfiuss, Ermüdung i m 
Aluvialboden). Es empfiehlt sich deshalb, die Sicherheitsmar
gen dieser Anker den Moglichkeiten von Reduktionen anzu
passen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich ein 5° zu gross 
angenommener Reibungswinkel katastrophal auswirken 
konnte. Bei der Spriessung kann man relativ schneller korri
gieren. Ich wende selbst viel Anker an, ich mochte nur auf die 
mangelnde Korrekturmoglichkeit hinweisen. 

Diese Beobachtung und Beurteilung der Baustelle gehort 
zu den Aufgaben des Ingenieurs zusammen mit derjenigen 
einer allfiilligen besonderen Bauleitung. Zur Sorgfaltspfiicht 
gehort, dass die richtigen Massnahmen rechtzeitig eingesetzt 
werden, um einen Schaden zu verhindern oder moglichst 
kleinzuhalten. Es wird hier oft für den Ingenieur in seinem 
Interesse ratsam sein, hart zu sein. Die Ausrede, er hatte 
vorgeschlagen, die anderen hiitten nicht wollen, entbindet ihn 
nicht so ohne weiteres von seiner Verantwortung. Das gleiche 
kann auch für alle andern am Bau Beteiligten gelten. 

In diesen Ausführungen sind manche Binsenwahrheiten 
enthalten, aber sie dürften es wert sein, wieder einmal erwahnt 
zu werden. 

Adresse des Verfassers : Robert Henauer, dipl. Bauing.  SIA, ASIC, 
Thujastrasse 6, 8038 Zürich. 
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